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Hinweis in eigener Sache:

Der Redaktionsschluss für das nächste Amtsblatt ist der 23.05.2019
Wir bitten um Beachtung!

Amtlicher Teil der Gemeinde Föritztal

07. Sitzung des Gemeinderates Föritztal am 07.05.2019

Am Dienstag, 7. Mai 2019 findet um 19:00 Uhr im Ratssaal der
Gemeinde Föritztal, Schierschnitzer Straße 9, 96524 Föritztal
OT Neuhaus-Schierschnitz die 07. Sitzung des Gemeinderates
Föritztal statt.

Tagesordnung:
ÖFFENTLICHERTEIL:
1. Beschluss über die Bestätigung der Tagesord-

nung der Sitzung des Gemeinderates Föritztal
vom 07.05.2019

2. Beschluss über die Niederschrift des öffentlichen
Teils der 6. Sitzung des Gemeinderates Föritztal
vom 26.03.2019

3. Beschluss über die Bestätigung zur Veröffent-
lichung der in der Gemeinderatssitzung am
26.03.2019 gefassten nicht öffentlichen Beschlüsse

4. Beschlusskontrolle
5. Beschluss über die Feststellung der Jahresrech-

nung 2017 der Gemeinde Neuhaus-Schierschnitz
sowie Beschlussfassung über die Entlastung des
Bürgermeisters

6. Beschluss über die Haushaltssatzung der Ge-
meinde Föritztal für das Haushaltsjahr 2019 samt
ihren Anlagen

7. Beschluss über den Finanzplan und das
Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

8. Beschluss über die Stellungnahme der Gemein-
de Föritztal zum Regionalplan Südwestthüringen

9. 1. Satzung zur Änderung der Entschädigungssat-
zung der Gemeinde Föritztal

10. Beschlüsse über die Umbenennungen von Straßen
10.1. Beschluss über die Umbenennung der Straße

Waldweg im OT Rottmar
10.2. Beschluss über die Umbenennung der

Waldstraße im OT Neuhaus-Schierschnitz
10.3. Beschluss über die Umbenennung der

Oerlsdorfer Straße im OT Sichelreuth
10.4. Beschluss über die Umbenennung der

Schulstraße im OT Neuhaus-Schierschnitz
10.5. Beschluss über die Umbenennung der

Ortsstraße im OT Neuenbau
10.6. Beschluss über die Umbenennung der

Kreisstraße im OT Jagdshof
10.7. Beschluss über die Umbenennung der

Bahnhofstraße im OT Heinersdorf
10.8. Beschluss über die Umbenennung der

Sonneberger Straße im OT Weidhausen
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10.9. Beschluss über die Umbenennung der
Bergstraße im OT Eichitz sowie Neuordnung
der Hausnummerierung

10.10. Beschluss über die Umbenennung der Straße
Sattelpass im OT Neuenbau sowie Neuordnung
der Hausnummerierung

10.11. Beschluss über die Umbenennung der Orts-
straße im OT Rotheul sowie Neuordnung der
Hausnummerierung

11. Anfragen und Mitteilungen

NICHT ÖFFENTLICHERTEIL:

Föritztal, den 24.04.2019
Andreas Meusel
Bürgermeister
Gemeinde Föritztal

Alle Bürgerinnen und Bürger sind zum öffentlichen Teil der Sit-
zung recht herzlich eingeladen.

Amtliche und öffentliche Bekanntmachungen

03. Sitzung des Ausschusses für Soziales
und Bildung am 29.04.2019
Am Montag, 29. April 2019 findet um 19:00 Uhr im Ratssaal
der Gemeinde Föritztal, Schierschnitzer Straße 9, 96524
Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz die 03. Sitzung des
Ausschusses für Soziales und Bildung des Gemeinderates
Föritztal statt.

Tagesordnung:

NICHT ÖFFENTLICHERTEIL:

Föritztal, den 24.04.2019
Joachim Fleischmann
Ausschussvorsitzender

4. Sitzung des Ausschusses für Kultur
und Sport am 06.05.2019
Am Montag, 6. Mai 2019, findet um 19:00 Uhr im Kultursaal
Heinersdorf, Tettaustraße 4, 96515 Föritztal OT Heinersdorf
die 04. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport des
Gemeinderates Föritztal statt.

Tagesordnung:

NICHT ÖFFENTLICHERTEIL:

Föritztal, den 24.04.2019
Steffen Breitung
Ausschussvorsitzender

Auslegung des Regionalplans
Südwestthüringen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

derzeit wird von der Regionalen Planungsgemeinschaft der
Regionalplan Südwestthüringen fortgeschrieben.
Der Entwurf des Regionalplans ist im Landratsamt Sonne-
berg zur Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegt. Die Ausle-
gungsfrist des Entwurfs läuft vom 11.03.2019 bis 15.05.2019.
Allgemeine Informationen zum Verfahren und die Planun-
terlagen zum Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen
sind während der Auslegungszeit auch im Internet unter
www.regional-planung.thueringen.de/rpg/suedwest/regio-
nalplan/fortschr/ent-wurf/index.asp abrufbar.
Stellungnahmen zum Entwurf des Regionalplans Südwest-
thüringen können innerhalb der Auslegungsfrist bei der Re-
gionalen Planungsstelle Südwestthüringen beim Thüringer
Landesverwaltungsamt, Karl-Liebknecht-Straße 4, 98527
Suhl schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden.
Stellungnahmen können auch per E-Mail an die elektroni-
sche Postadresse: regionalplanung-sued@tlvwa.thueringen.
de übermittelt werden.
Mit der Fortschreibung ist in vielerlei Hinsicht das Gemein-
degebiet der Gemeinde Föritztal betroffen, beispielsweise
durch die potenzielle Ausweisung von Vorranggebieten für
großflächige Industrieansiedlungen, durch die potenzielle
Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie und durch
die Ausweisung von zentralen Orten.
Nutzen Sie die Möglichkeit, den Regionalplan einzusehen
und im Sinne einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung Ihre
Stellungnahmen hierzu abzugeben.

Herzlichst Ihr
Andreas Meusel
Bürgermeister

Erweiterte Öffnungszeiten
der Grünannahmestelle
im OT Neuhaus-Schierschnitz
ab 08.05.2019

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Kompostieranlage im OT Neuhaus-Schierschnitz
erweitert ihre Öffnungszeiten.
Die Grünannahmestelle ist zusätzlich mittwochs in
der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr
- erstmalig ab 08.05.2019 - geöffnet.

A. Meusel
Bürgermeister
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Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 18.00 Uhr in
a) Gemeindeverwaltung Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz,

Aufenthaltsraum – KELLER
b) Gemeindeverwaltung Föritztal, Außenstelle Judenbach,

Bellershöhe 1
zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei
Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Be-
zeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kenn-
wort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvor-
schlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,dass er auf dem
rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
chem Wahlvorschlag sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe
nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im
Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein
ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des

Kreises/der kreisfreien Stadt
oder
b) durch Briefwahlteilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzette-
lumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein
so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen
Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis
18.00 Uhr6) eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.
6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zu-
gleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des
Europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Föritztal, den 24.04.2019
Die Gemeindebehörde
Meusel
Bürgermeister

Anlage 23
(zu § 41 Absatz 1 EuWO)

Wahlbekanntmachung
1.
Am 26.05.2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die

Wahl zum Europäischen Parlament

statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.
Die Gemeinde bildet 16 Stimmbezirke. Die Wahlräume befinden
sich:

Stimmbezirk Wahlraum
Straße, Hausnummer

Föritz I Sitzungssaal ehem. Gemeindeverwal-
tung
Ortsstr. 13
96524 Föritztal OT Föritz

Föritz II Ehemaliger Kindergarten Föritz
Sportplatz 14
96524 Föritztal OT Föritz

Gefell / Rottmar Ehemalige Schule Gefell
Am Föritzgrund 11
96524 Föritztal OT Gefell

Mupperg Gemeindesaal „Zum Roten Ochsen“
An der Steinach 26
96524 Föritztal OT Mupperg

Heubisch Ehemalige Schule Heubisch
Vorstadt 36
96524 Föritztal OT Heubisch

Oerlsdorf / Mogger Seniorenpflegeheim „Am Kronacher
Teich“
Waldstraße 34
96524 Föritztal OT Oerlsdorf

Judenbach/
Unteres Dorf

Ehemalige Gemeindeverwaltung
Judenbach
Bellershöhe 1
96515 Föritztal OT Judenbach

Judenbach/
Oberes Dorf

Kultursaal „100“
Alte Handelsstr. 100
96515 Föritztal OT Judenbach

Heinersdorf Kultursaal
Tettaustraße 4
96515 Föritztal OT Heinersdorf

Jagdshof FFW Gerätehaus
Judenbacher Straße
96515 Föritztal OT Jagdshof

Neuenbau Kultursaal
Ortsstr. 22
96515 Föritztal OT Neuenbau

Neuhaus-
Schierschnitz I

Schierschnitzer Straße 9
Neues Rathaus – Ratssaal
96524 Föritztal OT Neuhaus-
Schierschnitz

Neuhaus-
Schierschnitz II

Schierschnitzer Straße 9
Kultursaal
96524 Föritztal OT Neuhaus-
Schierschnitz

Sichelreuth Zur Höhe 34
Ehemaliges Gemeindeamt – Vereins-
zimmer 96524 Föritztal OT Sichelreuth

Lindenberg Neuhäuser Straße 32
ehemalige Gaststätte – Saal
96524 Föritztal OT Lindenberg

Rotheul Ortsstraße 52
ehemaliges Gemeindeamt – Clubraum
96524 Föritztal OT Rotheul

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in
der Zeit vom 29.04.2019 bis 05.05.2019 zugestellt worden sind,
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der
Wahlberechtigte zu wählen hat.
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rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag,
15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage
vor der Wahl (25. Mai 2019), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:
- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-

tragsteller wahlberechtigt ist,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2019 bis 18
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die
Briefwahl zu entnehmen.

Föritztal, 24.04.2019
Praß
Wahlleiter der Gemeinde

Wahlbekanntmachung
1.
Am 26. Mai 2019 finden die Kommunalwahlen (Wahl Mitglieder
des Kreistages Sonneberg) von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. An-
schließend wird das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet 16 Stimmbezirke. Die Wahlräume befinden
sich:

Stimmbezirk Wahlraum
Straße, Hausnummer

Föritz I Sitzungssaal ehem. Gemeindeverwal-
tung
Ortsstr. 13
96524 Föritztal OT Föritz

Föritz II Ehemaliger Kindergarten Föritz
Sportplatz 14
96524 Föritztal OT Föritz

Gefell / Rottmar Ehemalige Schule Gefell
Am Föritzgrund 11
96524 Föritztal OT Gefell

Mupperg Gemeindesaal „Zum Roten Ochsen“
An der Steinach 26
96524 Föritztal OT Mupperg

Heubisch Ehemalige Schule Heubisch
Vorstadt 36
96524 Föritztal OT Heubisch

Oerlsdorf / Mogger Seniorenpflegeheim „Am Kronacher
Teich“
Waldstraße 34
96524 Föritztal OT Oerlsdorf

Judenbach/
Unteres Dorf

Ehemalige Gemeindeverwaltung Juden-
bach
Bellershöhe 1
96515 Föritztal OT Judenbach

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in dasWählerverzeichnis
und die Erteilung vonWahlscheinen für die Kommu-

nalwahlen am 26. Mai 2019

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Kreistagsmitglieder im
Landkreis Sonneberg wird in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor der
Wahl (06. bis 10. Mai 2019) während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz,
Schierschnitzer Str. 9, Wahlamt, für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses
ergeben kann.Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor
der Wahl (06. bis 10. Mai 2019) Einwendungen gegen das Wäh-
lerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet
sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene
Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen
müssen bei der Gemeindeverwaltung Föritztal OT Neuhaus-
Schierschnitz, Schierschnitzer Str. 9 - Wahlamt-, schriftlich er-
hoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen
Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist
sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2019)
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl (24.
Mai 2019), bis 18.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Föritz-
tal OT Neuhaus-Schierschnitz, Schierschnitzer Str. 9, - Wahlamt
- mündlich oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische
Antragstellung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
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Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen,
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand be-
kannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes
Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die
Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle auf-
suchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei
der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum sowie zu den Ar-
beitsräumen des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störun-
gen des Wahlgeschäfts möglich ist.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an
der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem
Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig übersen-
den, dass der Wahlbrief spätestens am 26.Mai 2019 bis 18.00
Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden. Der
Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Entgegennahme von
Wahlbriefen.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches):
8.
Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, dem 27.Mai
2019 und ggf. am Dienstag, dem 28.Mai 2019, jeweils um 9.00
Uhr bis voraussichtlich 15.00 Uhr , in denselben Wahlräumen
sowie in den Arbeitsräumen des Briefwahlvorstands fortgesetzt,
falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet wer-
den kann.

Föritztal, 24.04.2019
Praß
Wahlleiter der Gemeinde

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in dasWählerverzeichnis
und die Erteilung vonWahlscheinen für die

Kommunalwahlen am 26. Mai 2019

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl des Ortsteilbürgermeister
und der Ortsteilratsmitglieder Neuenbau in der Gemeinde Fö-
ritztal wird in der Zeit vom 20. bis 16.Tag vor der Wahl (06. bis 10.
Mai 2019) während der allgemeinen Öffnungszeiten:

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Föritztal OT Neuhaus-Schierschnitz,
Schierschnitzer Str. 9, Wahlamt, für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die
Richtigkeit und Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses
ergeben kann.Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig
oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. bis 16. Tag vor
der Wahl (06. bis 10. Mai 2019) Einwendungen gegen das Wäh-

Judenbach/
Oberes Dorf

Kultursaal „100“
Alte Handelsstr. 100
96515 Föritztal OT Judenbach

Heinersdorf Kultursaal
Tettaustraße 4
96515 Föritztal OT Heinersdorf

Jagdshof/Mönchs-
berg

FFW Gerätehaus
Judenbacher Straße
96515 Föritztal OT Jagdshof

Neuenbau Kultursaal
Ortsstr. 22
96515 Föritztal OT Neuenbau

Neuhaus-
Schierschnitz I

Schierschnitzer Straße 9
Neues Rathaus - Ratssaal
96524 Föritztal OT Neuhaus-Schier-
schnitz

Neuhaus-
Schierschnitz II

Schierschnitzer Straße 9
Kultursaal
96524 Föritztal OT Neuhaus-Schier-
schnitz

Sichelreuth Zur Höhe 34
Ehemaliges Gemeindeamt - Vereinszim-
mer
96524 Föritztal OT Sichelreuth

Lindenberg Neuhäuser Straße 32
ehemalige Gaststätte - Saal
96524 Föritztal OT Lindenberg

Rotheul Ortsstraße 52
ehemaliges Gemeindeamt - Clubraum
96524 Föritztal OT Rotheul

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses sind drei Briefwahlvor-
stände gebildet worden. Die Arbeitsräume der Briefwahlvorstän-
de befinden sich:

a) in der Gemeindeverwaltung Föritztal, OT Neuhaus-Schier-
schnitz, Schierschnitzer Straße 9, Keller (Aufenthaltsraum).

b) ehemalige Gemeindeverwaltung Judenbach, Bellershöhe 1,
Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag um 18.00 Uhr zur Er-
mittlung des Wahlergebnisses zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, je einen Stimmzettel ausgehändigt.
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
3. Wahl der Kreistagsmitglieder
Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahl-
vorschläge sind auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder
Wähler und jede Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler können ei-
nem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter
dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben.DieWähler kön-
nen ihre drei Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen
und zwar auch dann, wenn die Bewerber verschiedenen Wahlvor-
schlägen angehören. Sie können ihre drei Stimmen auch dadurch
vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen (dann ent-
fallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags mit Aus-
nahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder
einen Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei
Stimmen einzelnen Bewerbern geben (dann entfallen ggf. noch ver-
bleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des gekennzeichneten
Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern).
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusammen,
dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen kön-
nen. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein
Wähler in der Wahlzelle aufhält.
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Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann bei der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die
Briefwahl zu entnehmen.

Föritztal, 24.04.2019
Praß
Wahlleiter der Gemeinde

Wahlbekanntmachung
1.
Am 26. Mai 2019 findet im Ortsteil Neuenbau die Kommunalwah-
len (Wahl des Ortsteilbürgermeisters und Wahl der Ortsteilrats-
mitglieder) von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird
das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet
sich:

Stimmbezirk Wahlraum
Straße, Hausnummer

Neuenbau Kultursaal
Ortsstr. 22
96515 Föritztal OT Neuenbau

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvor-
stand gebildet worden. Der Arbeitsraum des Briefwahlvorstan-
des befindet sich:
- ehemalige Gemeindeverwaltung Judenbach, Bellershöhe 1,
Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 18.00 Uhr zur Ermitt-
lung des Wahlergebnisses zusammen.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, je einen Stimmzettel ausgehändigt.
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
3.1.Wahl des Ortsteilbürgermeisters
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.
Die Wähler können den vorgedruckten Wahlvorschlag ankreuzen
oder diesen streichen und stattdessen in das untere Feld eine
andere wählbare Person (Nachname, Vorname, Beruf angeben)
eintragen.
3.2.Wahl der Ortsteilratsmitglieder
Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahl-
vorschläge sind auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Je-
der Wähler und jede Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler kön-
nen einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen
der hinter dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben.
Die Wähler können ihre drei Stimmen auch auf verschiedene
Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die Bewerber ver-
schiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei
Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag
kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des
Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern je-
weils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und
gleichzeitig höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben
(dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten
Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme
von gestrichenen Bewerbern).
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie so zusammen,
dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen kön-
nen. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein
Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen,

lerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet
sein, eine neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene
Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen
müssen bei der Gemeindeverwaltung Föritztal OT Neuhaus-
Schierschnitz, Schierschnitzer Str. 9 - Wahlamt-, schriftlich er-
hoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen
Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist
sind Einwendungen nicht mehr zulässig.
3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2019)
eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein
Wahlrecht nicht ausüben zu können.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im
Wege der Briefwahl teilnehmen.
5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist
zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,

b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von
Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung
festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl (24.
Mai 2019), bis 18.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Föritz-
tal OT Neuhaus-Schierschnitz, Schierschnitzer Str. 9, - Wahlamt
- mündlich oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische
Antragstellung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag,
15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage
vor der Wahl (25. Mai 2019), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der der An-
tragsteller wahlberechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemein-

de, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des
Stimmbezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2019 bis 18



AMTSBLATT der Gemeinde Föritztal | Nr. 6/2019 - 10 -

Bekanntmachung der zugelassenenWahlvorschläge zur Ortsteilbürgermeisterwahl
Der Wahlausschuss der Gemeinde Föritztal hat in seiner Sitzung am 23.04.2019 folgenden Wahlvorschlag bei der Wahl des Ortsteil-
bürgermeister Neuenbau in der Gemeinde Föritztal als gültig zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird.
Die Erklärung der Bewerber zur Frage nach § 24 Abs. 3 Satz 3Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG), ob sie wissentlich als haupt-
amtliche oder inoffizielle Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser
Einrichtungen zusammengearbeitet haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ gekennzeichnet.

Folgender Wahlvorschlag ist als gültig zugelassen worden:

Listen-
Nr.

Name der Partei,
derWählergruppe oder
des Einzelbewerbers
Kennwort

Name,
Vorname

Geburts-
jahr

Beruf Anschrift Erklärung
Ja Nein

1 Einzelbewerber Scholz,
Rüdiger

1958 Fliesenleger OT Neuenbau
Orstsstraße 34a
96524 Föritztal

X

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durchgeführt. Der Wähler hat eine Stimme.
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler kann seine
Stimme vergeben, indem er den Bewerber des vorgedruckten zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wählbare Per-
son mit Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt.

Neuhaus-Schierschnitz, 24.04.2019
Praß
Wahlleiter der Gemeinde

Bekanntmachung der zugelassenenWahlvorschläge und Listenverbindungen
Der Wahlausschuss der Gemeinde Föritztal hat in seiner Sitzung am 23.04.2019 folgende Wahlvorschläge und Listenverbindungen
für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Lis-
ten
Nr.

Kennwort der Partei,
derWählergruppe

Lfd
Nr.

Name,Vorname Geburts-
jahr

Beruf Anschrift

1. DIE LINKE. 1. Dr. Blau, Kurt 1949 Rentner Ortsstaße 54
OT Neuenbau,
96515 Föritztal

2. Förderverein des TSV 1923
Neuenbau

1. Wagner, Ulrich 1957 Dipl. Bau-Ingenieur Bergluftstraße
26,
OT Neuenbau,
96515 Föritztal

2. Wendel, Heiko 1973 Grund- und
Sonderschullehrer

Bergluftstraße
18,
OT Neuenbau,
96515 Föritztal

3. Fischer, Carolin 1986 Lehrerin Ortsstraße 22,
OT Neuenbau,
96515 Föritztal

4. Heinz, Marco 1991 Student/ Laborant Bergluftstraße 1,
OT Neuenbau,
96515 Föritztal

3. TSV 1923 Neuenbau e.V. 1. Martin, Jens 1974 CNC-Dreher Bergluftstraße 5,
OT Neuenbau,
96515 Föritztal

Föritztal, den 24.04.2019
Praß
Wahlleiter der Gemeinde

kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand be-
kannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes
Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die
Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle auf-
suchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei
der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum sowie zu den Ar-
beitsräumen des Briefwahlvorstands, soweit dies ohne Störun-
gen des Wahlgeschäfts möglich ist.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an
der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem
Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden,
dass der Wahlbrief spätestens am 26. Mai 2019 bis 18.00 Uhr dort
eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag

angegebenen Stelle auch abgegeben werden. Der Briefwahlvor-
stand ist nicht zuständig für die Entgegennahme von Wahlbriefen.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches):
8.
Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, dem 27. Mai
2019 und ggf. am Dienstag, dem 28. Mai 2019, jeweils um 9.00
Uhr bis voraussichtlich 15.00 Uhr, in denselben Wahlräumen so-
wie in den Arbeitsräumen des Briefwahlvorstands fortgesetzt,
falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet wer-
den kann.

Föritztal, 24.04.2019
Praß
Wahlleiter der Gemeinde
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Föritztal Außenstelle Judenbach ab dem
01.01.2019
96515 Föritztal, Bellershöhe 1
OT Judenbach

Montag geschlossen
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Versammlung der Jagdgenossenschaft
Judenbach
Am Freitag, dem 05.07.2019, um 18:00 Uhr, findet die Versamm-
lung der JG Judenbach, am Schießstand Judenbach statt.
Zur Legitimation ist ein Katasterauszug o.ä. auf Verlangen
vorzulegen, welcher den Grundbesitz an jagdbarer Fläche
nachweist!

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der

Tagesordnung durch den Jagdvorsteher
3. Bericht des Jagdvorstandes (Jagdvorsteher & Stellverteter)
4. Kassenbericht durch den Kassierer
5. Ausführungen der beiden Jagdpächter (Strecke)
6. Abstimmung über Spenden an Kiga Judenbach und Grund-

schule Judenbach
7. Diskussion
8. Auszahlung der Jagdpacht, ebenfalls mittels Besitznach-

weis (Katasterauszug etc.)!

Im Anschluss findet das Jagdessen statt!

Für Rückfragen ist der Jagdvorsteher P. Fischer unter:
0170-2990578 erreichbar.

Der Vorstand,
Schriftführer Steffen Carl

Sprechzeiten des Revierförsters
Christopher Aulinger
Der Revierförster von Neuenbau, Herr Christopher Aulinger,
führt seine Sprechtage in seinem Büro im Forstamt Sonneberg,
Bettelhecker Straße 24 dienstags zwischen 16.00 und 18.00
Uhr durch. Herr Aulinger ist über sein Handy 0172 / 3480394
erreichbar.

Sprechzeiten des Revierförsters
Holger Ehrhardt
Der Revierförster von Judenbach, Herr Holger Ehrhardt, führt
seine Sprechtage in seinem Büro im Forstamt Sonneberg,
Bettelhecker Straße 24 dienstags zwischen 16.00 und 18.00
Uhr durch. Herr Ehrhardt ist über sein Handy 0172 / 3480328
erreichbar.

BÜRGERPOLIZEI für die
Gemeinde Föritztal

Sprechzeiten:
dienstags von 14.00 bis 18.00 Uhr

im Büro in der Gemeindeverwaltung
96524 Föritztal, Schierschnitzer Straße 9

OT Neuhaus-Schierschnitz

Telefon: 036764 / 79636

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung desWahlausschusses für die
Gemeinde Föritztal

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Fö-
ritztal findet am Mittwoch, den 29.05.2019, um 16.00 Uhr im
Ratssaal der Gemeindeverwaltung Föritztal OT Neuhaus-Schier-
schnitz, Schierschnitzer Straße 9 statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses zur Ortsteilbürgermeisterwahl
und Wahl der Ortteilratsmitglieder Neuenbau.

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Föritztal, 24.04.2019
Praß
Wahlleiter der Gemeinde

Information an die Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Föritztal

zumVerbot des Verbrennens von Ast- oder
Strauchschnitt

Nach gültiger Rechtslage ist die Beseitigung von Ast- und
Strauchschnitt durch Verbrennen nicht (mehr) möglich.
Abfälle, die nicht selbst genutzt werden, sind nach Bundesabfall-
gesetz (Kreislaufwirtschaftsgesetz) dem Landkreis Sonneberg
als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen.
Dies gilt ebenfalls für Ast- und Strauchschnitt.
Generelle Ausnahmen für die Beseitigung von Ast- und Strauch-
schnitt zum Beispiel durch Verbrennen sind nicht mehr gegeben.
Sondergenehmigungen sind vorab im Landratsamt Sonneberg,
Umweltamt zu beantragen.
Alle Bürgerinnen und Bürger müssen nunmehr die anderen zu-
lässigen Entsorgungsmöglichkeiten nutzen.
Sollte eine Eigenverwertung, welche in Form von Kompostierung
bzw. Schreddern erfolgen kann, nicht möglich oder nicht ge-
wünscht sein, hat eine Anlieferung an den Grünannahmestellen
des Landkreises zu erfolgen.
Die Grünannahmestellen im Gemeindegebiet der Gemeinde Fö-
ritztal sind:

Standort Heubisch, Am Rohof, Kompostieranlage
Mittwoch 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
Samstag 08.00 Uhr - 14.00 Uhr

Standort Neuhaus-Schierschnitz, hinter dem Rathaus
Samstag 14.00 Uhr - 15.00 Uhr

Standort Judenbach, Ortsausgang Richtung Neuenbau
Mittwoch 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Heinze
-Referent des Bürgermeisters-

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Föritztal ab dem 01.01.2019
96524 Föritztal, Schierschnitzer Straße 9
OT Neuhaus-Schierschnitz

Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
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22.05. Eberhard Steiner zum 80. Geburtstag
Sonneberger Str. 53,
OT Neuhaus-Schierschnitz

24.05. Hanna Schelhorn zum 75. Geburtstag
Heubischer Ortsstr. 15,
OT Heubisch

25.05. Hans-Joachim Herrling zum 75. Geburtstag
Oberlinder Str. 36, OT Rottmar

28.05. Renate Rauhut zum 80. Geburtstag
Schießhausstr. 20,
OT Neuhaus-Schierschnitz

29.05. Anni Hartung zum 80. Geburtstag
Schlossbergring 7 B,
OT Neuhaus-Schierschnitz

30.05. Dieter Ehnes zum 70. Geburtstag
Lindenstr. 48, OT Weidhausen

31.05. Christel Bauersachs zum 70. Geburtstag
Sportplatz 18, OT Föritz

06.05. Erika und Lothar Riedel
im OT Neuhaus-Schierschnitz,
Schierschnitzer Straße 34
zum 60. Hochzeitstag

08.05. Anni und Hubert Ebert
im OT Heinersdorf, Tettaustraße 88 B
zum 65. Hochzeitstag

10.05. Traudel und Manfred Moigk
im OT Föritz, Siedlung 33
zum 50. Hochzeitstag

17.05. Gerlinde und Reinwald Bauer
im OT Jagdshof, Dorfstraße 16
zum 50. Hochzeitstag

31.05. Gerlinde und Manfred Köhler
im OT Mupperg, Oerlsdorfer Straße 34
zum 50. Hochzeitstag

Herzliche Gratulationen
zu Ehejubiläen

Öffentlicher Teil der Gemeinde Föritztal

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag

… im Mai 2019

01.05. Otto Truthän zum 75. Geburtstag
Alte Handelsstr. 137, OT Juden-
bach

02.05. Heidrun Engel zum 70. Geburtstag
An der Steinach 47, OT Mupperg

02.05. Christine Kalb zum 75. Geburtstag
Lindenstr. 75, OT Weidhausen

02.05. Gudrun Muffel zum 70. Geburtstag
Mark 9, OT Weidhausen

02.05. Wanda Sommer zum 85. Geburtstag
Waldstr. 34, OT Oerlsdorf

03.05. Sonja Höfler zum 70. Geburtstag
Am Hallfeld 2, OT Rottmar

03.05. Inge Naß zum 85. Geburtstag
Sandweg 10, OT Lindenberg

04.05. Magda Feierabend zum 75. Geburtstag
Tettaustr. 56, OT Heinersdorf

04.05. Karl-Heinz Morgenroth zum 85. Geburtstag
Sonneberger Str. 66,
OT Neuhaus-Schierschnitz

07.05. Alfred Butz zum 70. Geburtstag
Ziegelhüttenstr. 13, OT Heiners-
dorf

07.05. Helga Gundermann zum 85. Geburtstag
Lindenstr. 63, OT Weidhausen

08.05. Rainer Stöhr zum 70. Geburtstag
Ortsstr. 5, OT Föritz

10.05. Hans Wöhner zum 75. Geburtstag
Rotheuler Str. 10, OT Lindenberg

12.05. Ute Heublein zum 75. Geburtstag
Str. zur Neuen Welt 9,
OT Neuhaus-Schierschnitz

12.05. Ehrenfried Steiner zum 70. Geburtstag
Kreisstr. 11, OT Föritz

13.05. Herbert Coburger zum 70. Geburtstag
Siedlung 25, OT Föritz

14.05. Hilde Deubel zum 70. Geburtstag
Lindenstr. 49 b, OT Weidhausen

15.05. Ralf-Alfons Silberhorn zum 70. Geburtstag
An der Steinach 29, OT Mupperg

16.05. Kurt Lipfert zum 70. Geburtstag
Ortsstr. 3, OT Neuenbau

17.05. Günther Höhn zum 80. Geburtstag
Dorfstr. 32, OT Jagdshof

18.05. Hans-Georg Lehmann zum 80. Geburtstag
Lindenstr. 49 a, OT Weidhausen

18.05. Gisela Möller zum 70. Geburtstag
Schierschnitzer Str. 3,
OT Neuhaus-Schierschnitz

18.05. Lore Sieboldt zum 90. Geburtstag
Am Lindenbach 4, OT Oerlsdorf

19.05. Rainer Langbein zum 70. Geburtstag
Am Park 10, OT Mogger

20.05. Marianne Manteuffel zum 80. Geburtstag
Weidhäuser Höhe 1,
OT Weidhausen

20.05. Dieter Sommer zum 80. Geburtstag
Alte Handelsstr. 48 A,
OT Judenbach
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18.05.2019 Stiftung Judenbach - Vernissage z. Ausstellung v.
Immanuel Kraus „Der Künstler als Schöpfergott“,
Ausstellung bis 07.07.2019

18.05. -
01.06.2019

Kirchgemeinden Judenbach/Heinersdorf /
Spechtsbrunn - „Festival am Lutherweg“ mit ver-
schiedenen Veranstaltungen

19.05.2019 Musikverein Neuhaus-Schierschnitz - Musikfest
mit Gastkapellen im Kultursaal Neuhaus-Schier-
schnitz

19.05.2019 Stiftung Judenbach - Auftritt Schirmtheater Mu-
senkuss

19.05.2019 St. Nikolauskirche Judenbach - Bachkantate
„Bleib bei uns“ m. Orchester, Solisten und dem
Kammerchor Sonneberg

19.05.2019 St. Marienkirche Heinersdorf - Lieder u. Texte v.
Edith Piaff

19.05.2019 Stiftung Judenbach - Serenade im Museum,
versch. Künstler

25.05.2019 Grundschule Judenbach - Schulfest
25.05.2019 Dreifaltigkeitskirche Neuhaus-Schierschnitz -

Konzert Izabella Effenberg (Nürnberg) „Künstlerin
des Jahres 2018“

25.05.2019 Kirche Spechtsbrunn - Dorftheater und Dorffest
26.05.2019 St. Nikolauskirche Judenbach - Kindermusical

„Elisabeth“ d. Musikschule Sonneberg
28.05.2019 Blutspendeteam Judenbach: Blutspende in der

Grundschule
29.05.2019 SV Rottmar/Gefell - „Nei-Feier“ mit DJ und Zeltbe-

trieb
30.05.2019 SV Germania Judenbach - Männertag im und

ums Sporti
30.05.2019 VfR Jagdshof - Männertagsfeier am Sportlerheim
30.05.2019 Backofenverein Mupperg - Männertagsparty auf

dem Vereinsgelände
30.05.2019 Feuerwehrverein Mönchsberg - Zeltgottesdienst

und Männertagsparty
30.05.2019 Heilig-Geist-Kirche Mupperg - Himmelfahrtsgot-

tesdienst
30.05.2019 Feuerwehrverein Lindenberg - Männertagsfeier
30.05.2019 Männerchor Judenbach - Wanderung zum Män-

nertag
30.05.2019 SV Rottmar/Gefell - Himmelfahrt mit Zeltbetrieb
30.05.2019 KTZV Judenbach - Himmelfahrtswanderung rund

um Judenbach
30.05. -
02.06.2019

RGZV Mupperg - Vereinsfahrt

31.05.2019 Stiftung Judenbach - Flohmarkt
31.05.2019 St. Nikolauskirche Judenbach - Rockkonzert mit

„Tidemore“ (Berlin)
31.05. -
02.06.2019

125 Jahre Feuerwehr Jagdshof und 25 Jahre
Feuerwehrverein Jagdshof

Föritz

Kita „Schnatterschnabel“

Am Freitag, den 29. März……

…. rief das Erzieherteam zum Arbeitseinsatz in unserem Garten
auf. Bei schönsten Sonnenschein und angenehmen Temperatu-
ren trafen sich alle Helfer. Nach kurzer Absprache hatte jeder
seinen Platz gefunden und alle packten kräftig mit an. Auch ei-
nige Kinder ließen es sich nicht nehmen auch mit zu helfen. So
wurden der Boden und die Außenwände der Tribüne repariert,
die Balken unserer Tribüne erhielten einen neuen Anstrich, ein
Förderband wurde in den Sandkasten installiert und unsere bei-
den Hochbeete sind versetzt und teilweise bepflanzt worden, so
dass eine kleine Gartenecke für unsere Kinder entstanden ist.

Wir sind neu hier:
Herzlichen Glückwunsch zur Geburt von

Emma Naß am 02.02.2019 Heinersdorf
Aaron Elias Dittmer am 11.02.2019 Heubisch
Klara und Mika
Günther

am 25.03.2019 Neuhaus-
Schierschnitz

Ben Lio Boller am 31.03.2019 Heinersdorf

Kulturkalender der Gemeinde Föritztal

April

27.04.2019 Sportverein Heinersdorf - Maifeuer
28.04.2019 Theaterverein Judenbach - Auftritt im G-Haus in

Sonneberg
30.04.2019 Neuenbau - Fackelumzug mit Maifeuer
30.04.2019 Feuerwehrverein Jagdshof - Maifeuer
30.04.2019 Teichverein Mogger - Maibaumfest mit Fackelzug
30.04.2019 TV Schumlach - Fackelumzug

Mai

01.05.2019 Teichverein Mogger - Maibaumfest auf der Fest-
wiese

01.05.2019 Neuenbau - Aufstellen des Maibaumes mit Ha-
senbrunnenfest

01.05.2019 Feuerwehrverein Gefell - Waldfest der Feuerwehr
Gefell/Rottmar Blockhütte im Oerlsdorfer Wald

01.05.2019 SV 1920 Mupperg - Maifeier mit „Drei Maß Bier“
01.05.2019 Feuerwehr Heubisch - Familientag der Feuerwehr
04.05.2019 Theaterverein Judenbach - Auftritt im Gasthaus

„Zum Goldenen Anker“ in Steinach
04.05.2019 Hundesportclub Biene - Wanderung beim „Mel-

lichstöckdooch“ Lauscha
05.05.2019 Theaterverein Judenbach - Auftritt im Gasthaus

„Zum Goldenen Anker“ in Steinach
10.05. -
12.05.2019

Stiftung Judenbach - Kunstkurs mit Matthias
Schilling

11.05.2019 Theaterverein Judenbach - Auftritt im Gasthaus
„Zum Goldenen Anker“ in Steinach

11.05.2019 Neuenbau - Fahrt nach Potsdam zum Auftritt von
Axel Scheidig

11.05.2019 Frauenchor Judenbach - Teilnahme am 2. Südthü-
ringer Chorfestival Suhl

11.05.2019 Männerchor Judenbach - Teilnahme am Chorfes-
tival im CCS Suhl

11.05.2019 Feuerwehrverein Lindenberg - Festveranstaltung
„50 Jahre Frauenlöschgruppe“ im Kultursaal
Neuhaus-Sch.

11.05.2019 KTZV Heinersdorf - Saufest
12.05.2019 Männerchor Judenbach - Einladung beim MV

Neuhaus-Schierschnitz zum 215. Jubiläum
14.05. -
16.05.2019

Kita Judenbach - Großes Indianerfest auf dem
Knock

18.05.2019 Musikverein Neuhaus-Schierschnitz - Konzert im
Kultursaal Neuhaus-Schierschnitz
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Neugestaltung des Spielplatzes in Föritztal/
OTWeidhausen durch RAG LEADER
LEADER wird seit vielen Jahren als Instrument zur Entwick-
lung ländlicher Regionen angewendet und mit der EU-För-
derperiode seit 2007 unter einem neuen methodischen An-
satz inzwischen deutschlandweit erfolgreich umgesetzt. Den
LEADER-Ansatz nutzen die Regionen zur Verwirklichung
innovativer Projekte außerhalb der klassischen integrierten
ländlichen Entwicklung. Die aufgebauten LEADER-Struktu-
ren selbst sind zudem ein Netzwerk für Wissensaustausch
und Fördermittelakquise. Die Region Hildburghausen-Son-
neberg ist seit August 2015 wieder als LEADER-Region
anerkannt. Voraussetzung dafür war die Erarbeitung einer
neuen Regionalen Entwicklungsstrategie, welche regions-
spezifische Herausforderungen offenlegt und entsprechen-
de Handlungsbedarfe ableitet.
In regelmäßigen Abständen ruft die RAG zur Einreichung von
Projektideen auf, welche auf Grundlage von Bewertungskriteri-
en ausgewählt und mit Fördermitteln unterstützt werden. Diesem
Aufruf folgte im Herbst 2017 die ehemalige Gemeinde Föritz.
Im Ortsteil Weidhausen befindet sich in Randlage zu einem
Wohngebiet mit vielen Einfamilienhäusern ein Spielplatz. Dieser
war in die Jahre gekommen – einige Spielgeräte darauf funktio-
nierten nur noch eingeschränkt, Sicherheitsmängel traten zum
Vorschein, das gesamte Umfeld des Spielplatzes war nicht mehr
einladend. Der Spielplatz wurde nur noch wenig genutzt und ge-
riet etwas aus dem Blickfeld von Gemeinde und auch der anwoh-
nenden Familien.
Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Föritz Roland Ro-
senbauer sowie Vertreter des Gemeinderates wandten sich an
die RAG Hildburghausen-Sonneberg, um mit möglichen För-
dermitteln aus dem LEADER-Programm die Neugestaltung des
Spielplatzes unterstützen zu können.
Ziel war es, den Spielplatz mit neuen Spielgeräten auszustatten,
die insbesondere die motorischen Fähigkeiten der Kinder unter-
stützen. Sie sollten zudem aktuellen Sicherheitsanforderungen
genügen und möglichst langlebig sein. Für die Nachhaltigkeit
bzw. Langlebigkeit bestehen einige Spielgeräte aus recyceltem
Kunststoff, der besonders widerstandsfähig ist und wenig Ver-
letzungsgefahr in sich birgt. Noch gebrauchsfähige Spielgeräte
sollten in die Neugestaltung einbezogen werden.

Auf diesem Weg bedanken wir uns bei allen fleißigen Helfern:
Fam. Prause (Großeltern von Lucas), Fam. Schulze/Horstmann
und Sohn Maximilian, Fam. Fischer mit Julius und Frieda, Fam.
Gelhaar mit Eric und Erwin, Fam. Schmidt mit Paul und Moritz
sowie Fa. Zeitler/Gaudlitz mit Elly und Rosa!
Euer Erzieherteam

Am 26. März….

….war für uns ABC-Kinder ein ganz besonderer Tag. Wir konn-
ten viele Seniorinnen und Senioren zu unseren nun schon tra-
ditionellen „Seniorenfrühstück“ im Sportlerheim Heubisch
begrüßen und wussten, dass heute eine kleine „Generalprobe“
für unsere Lieder, Gedichte und Tänze für das Kinder- und Fa-
milienfest ist. Am frühen Morgen waren schon einige fleißige
Helfer unterwegs. Liebevoll gedeckte Tische, leckere Wurst- und
Käseplatten, selbstgebackener Kuchen, Obst- und Gemüsebei-
lagen, süße Aufstriche, Kaffee, Tee - da war für Jeden das rich-
tige dabei. Vor dem Frühstück wurden unsere Gäste mit herz-
lichen Worten von unserer Kerstin begrüßt und danach haben
es sich alle Seniorinnen und Senioren schmecken lassen. Nach
dem Frühstück war dann unser „großer Moment“ gekommen. Zu-
erst haben wir uns alle kurz vorgestellt und so legte sich schon
die größte Aufregung. Mit viel Freude und Begeisterung trugen
wir unser Programm - passend zu unserem Jahresthema „Wir
Schnatterschnäbel-miteinander und füreinander“- vor. Einige
Gedichte und Lieder brachten so manchen Gast zum Nachden-
ken, ging es doch um Freundschaft, das Miteinander und das
Anderssein. Bei unserem Tanz „Das bin ich“ konnten wir unser
Jahresthema auch auf eine heitere Art präsentieren. Der tolle
Applaus aller Seniorinnen und Senioren war für uns eine große
Anerkennung und wir haben uns riesig gefreut.
Ein großer Obstkorb für alle Kinder und sehr gut gefüllte Spar-
schweinchen waren ein super „DANKESCHÖN“ von unseren
Gästen.
Unser „DANKESCHÖN“ geht an alle Gäste sowie den fleißigen
Helfern im Hintergrund: Kerstin Freund, Sindy Heymann, Kathrin
Horstmann und Ramona Herzog!
Eure ABC-Kinder aus dem „Schnatterschnabel“ Heubisch
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Der Bürgermeister erläuterte die Besonderheiten der Spielge-
räte und bedankte sich bei den mitwirkenden Firmen bzw. dem
Gemeinderat. Herr Rothe vom LEADER-Regionalmanagement
erläuterte die Entscheidungsfindung in der RAG und verwies da-
rauf, dass durch die finanzielle Unterstützung aus dem LEADER-
Programm an diesem Beispiel Europa bzw. die Europäische Uni-
on spürbar und sichtbar werden.
Die finanziellen Mittel stammen aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes
(ELER). Ausgezahlt werden sie über das Thüringer Landesamt
für Landwirtschaft und Ländlicher Raum Meiningen. Über das
Amt erfolgte zudem die notwendige bürokratische Begleitung.
Der notwendige Eigenanteil wurde durch die Gemeinde bereit-
gestellt.

Infokasten:
Der Begriff LEADER stammt aus dem Französischen (frz. Liai-
son entre actions de développement de l‘économie rurale) und
bedeutet so viel wie die Verbindung von Aktionen zur Entwick-
lung der ländlichen Wirtschaft. Einst der Name eines Förderpro-
gramms der Europäischen Union steht er heute für eine Heran-
gehensweise: Akteure vor Ort entscheiden über die Vergabe der
Fördergelder, die der Entwicklung des ländlichen Raumes bzw.
der jeweiligen LEADER-Regionen dienen.

Text: Philipp Rothe (LEADER-Management)

Regionale Aktionsgruppe LEADER Hildburghausen-Sonneberg e.V.
Geschäftsstelle
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen
www.rag-hildburghausen-sonneberg.de
Email: kontakt@rag-hildburghausen-sonneberg.de

Das Vorhaben überzeugte die Regionale Aktionsgruppe LEA-
DER Hildburghausen-Sonneberg. Gleich mehrere Ziele aus der
Regionalen Entwicklungsstrategie konnten erreicht werden. Mit
der Neugestaltung des Spielplatzes wird in Weidhausen sowie
der angrenzenden Ortsteile eine moderne Spielmöglichkeit für
die Kleinen unter uns geschaffen. Damit wird die Lebensqualität
erhöht und eine Freizeitmöglichkeit als sozialer Treffpunkt im Ort
wiederbelebt.
Das Auswahlgremium der RAG honorierte dies und befürworte-
te eine finanzielle Unterstützung über das LEADER-Programm
mit der positiven Votierung des Vorhabens am 27.03.2018. Nach
dem Zusammenschluss der drei Gemeinden Judenbach, Föritz
und Neuhaus-Schierschnitz zur Gemeinde Föritztal wurde die
Spielplatzneugestaltung weitergeführt und umgesetzt.

Am 15.04.2019 erfolgte die offizielle Eröffnung des neu ge-
stalteten Spielplatzes durch Andreas Meusel, Bürgermeister
der Gemeinde Föritztal. Trotz kühler Temperaturen freuten sich
zahlreiche Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, Vertretern des
Gemeinderates, dem stellvertretenden Landrat Jürgen Köpper,
dem Mitglied des Thüringer Landtages Beate Meißner sowie
Bürgerinnen und Bürgern aus Föritztal am wiedereröffneten
Spielplatz.
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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft
„Föritz 1“ und „Föritz 2“
Beschluss Nr. 02/19 vom 22.03.2019
Auszahlung der Jagdpacht für das Jagdjahr 2018/2019
Die Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft
„Föritz 1“ und „Föritz 2“ beschließt, den Reinerlös der Jagdpacht
zu 100 % - 2,11 €/ha an die Jagdgenossen auszuzahlen.

Beschluss Nr. 03/19 vom 22.03.2019
Die Versammlung der Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft
„Föritz 1“ und „Föritz 2“ beschließt die Auszahlung eines Betra-
ges aus nicht realisierten Auskehrungen der Vorjahre in Höhe
von 0,39 € /ha an die Jagdgenossen zusätzlich zur Auszahlung
des Reinertrages für das Jagdjahr 2018/2019.

Kita „Pfiffikus“

Gut gerüstet für den Schulstart

Am 26.03. und am 02.04.19 hatten die 19 Schulanfänger vom
Kindergarten Pfiffikus 2 informative, aufregende und tolle Tage.
Frau Wittiger und ihr Kollege von der PI Sonneberg zeigte den
Kindern an der starkbefahrenen B89 wie wichtig es ist, die Re-
geln im Straßenverkehr zu befolgen. Alle Kinder leisteten ihre
Fußgängerprüfung ab und konnten im Anschluss stolz ihre Ur-
kunden zum „geprüften Fußgänger“ entgegennehmen. Wir freu-
en uns sehr, dass unsere ABC-Schützen nun bestens für den
Schulweg gewappnet sind. Wir bedanken uns noch einmal bei
Frau Wittiger für die gute Zusammenarbeit.
Liebe Grüße Linda Hopf

„Naturstrolche“ starten in die Gartensaison

Im Kindergarten „Pfiffikus“ nutzten die Kinder und Erzieherinnen
der „Wichtegruppe“ das schöne Frühlingswetter für den Start in
die diesjährige Gartensaison. Jedes Jahr wird das angelegte
Hochbeet im Frühling neu bepflanzt.
Bevor es losging, musste das Beet zunächst von vielen Unkräu-
tern befreit werden. Alle Kinder halfen emsig mit, sowohl beim
Jäten als auch beim Abtransport des Unkrauts mit ihren kleinen
Schubkarren. Danach musste noch reichlich neue Pflanzerde
aufgefüllt werden. Schnell war die Erde verteilt und die Pflanzak-
tion konnte beginnen.
Im Vorfeld überlegten wir gemeinsam mit den Kindern, was die-
ses Jahr im Beet wachsen soll. Die Kinder hatten viele Vorschlä-
ge gemacht…Erdbeeren, Salat, Kohlrabi, Tomaten und Gurken
sollen in diesem Jahr gepflanzt werden…
Die Gurken und Tomaten müssen noch etwas warten, bis es kei-
nen Nachtfrost mehr gibt, aber Kohlrabi, Salat und die Erdbeeren
haben die Kinder bereits gepflanzt. Allen kleinen Gärtnern hat es
sichtlich viel Spaß gemacht!
Jetzt heißt es Daumen drücken, dass alles gut wächst und bald
das erste leckere Gemüse und Obst aus dem hauseigenen Gar-
tenbeet verkostet werden kann.
Silke Knoch, Kita Pfiffikus
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Ehrungen

Langjährige Mitgliedschaft

· Für 55 Jahre treue Dienste im Verein wurde Zuchtfreund
Reinwald Engel (Mupperg) geehrt

· Für 15 Jahre treue Dienste im Verein wurden die Zuchtfreun-
de Florian Muffel (Mupperg) und Tobias Schindhelm (Heu-
bisch) geehrt

Vereinsmeister

· Vereinsmeister in der Kategorie Groß-und Wassergeflügel -
Max Eckstein-Gedächtnispreis - Mario Muffel auf Französi-
sche Rouenenten

· Vereinsmeister in der Kategorie Hühner/Zwerghühner - Alf-
red Engel-Gedächtnispreis - Uwe Metzner auf Sundheimer

· Vereinsmeister in der Kategorie Tauben - Franz Knauer- Ge-
dächtnispreis - Sebastian Lottes auf Deutsche Schautauben

Dankeschönpräsent

Ein Dankeschönpräsent erhielten die mithelfenden Ehefrauen.

(Sibylle Lottes)

Donnerstag, 30.Mai 2019, um 10 Uhr,
Evangelische Heilig-Geist-Kirche Mupperg

Ablauf:

- 10 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl

- anschließend Beisammensein
mit Bewirtung
- Kirchenführung

12.30 Uhr Podiumsgespräch
mit Landesbischof
Bedford-Strohm,

Moderation Superintendent
Thomas Rau

Gottesdienst des
„Dekanats Bächlein“
zu Christi Himmelfahrt

Predigt: Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm

Ratsvorsitzender der Evangelischen
Kirche Deutschlands

Die Beschlüsse wurden in der Mitgliederversammlung der Jagd-
genossen mit Stimmen- und Flächenmehrheit gefasst.

Für die Jagdgenossen, welche ihre Pacht noch nicht in Empfang
genommen haben, besteht die Möglichkeit, sie gegen Vorlage ei-
nes aktuellen Eigentumsnachweises (Grundbuchauszug) sowie
Vollmacht bei Beauftragung Bevollmächtigter am Freitag, den
10.05.2019, 15.00 - 18.00 Uhr sowie Samstag, den 18.05.2019,
9.00 - 13.00 Uhr bei Sandra Meusel, Lindenweg 64 in 96524
Föritztal OT Weidhausen in Empfang zu nehmen.

Ulrich Zeiler
Jagdvorsteher

Mupperger Geflügelzüchter
mit positivem Resümee
Mupperg. Bei ihrer kürzlich, im Mupperger „Roten Ochsen“ ab-
gehaltenen Jahreshauptversammlung, blickte 1. Vorstand des
RGZV Mupperg und Umgebung e.V., Volkmar Köhler, auf ein
sehr intensives Züchterjahr 2018 zurück. Der Verein zählt aktuell
21 Mitglieder, darunter drei Frauen. Auch am Mupperger Verein
geht das Älterwerden nicht vorüber, das Durchschnittsalter der
Mitglieder liegt bei knapp über 50 Jahre. Nachwuchs zu finden
und Kinder und Jugendliche für das schöne Hobby der Rasse-
geflügelzucht zu begeistern sollte ja gerade im ländlichen Raum
nicht schwer sein, die Realität zeigt, dass es sich schwierig ge-
staltet, in einer von neuen Medien beherrschten Welt, Kinder für
das Züchten von Tieren zu gewinnen. Der Mupperger Verein hielt
turnusmäßig seine Vorstands- und Mitgliederversammlungen ab.
Aber auch Geselligkeit wird bei den Mupperger Züchtern großge-
schrieben. So gab es ein schmackhaftes Karpfenessen, welches
die Züchterfamilie Muffel vor- und zubereitete. Am Landesver-
bandstag konnten im Jahr 2018 keine Zuchtfreunde aufgrund
terminlicher Überschneidungen teilnehmen. Man war aber bei
befreundetenVereinen zu Jubiläen zu Gast, wie z.B. in Gestungs-
hausen. Einen Höhepunkt stellt die jährliche Vereinsfahrt dar, die
ins schöne Allgäu nach Bad Hindelang und Umgebung führte.
Arbeitseinsätze, wie der im Frühjahr jährlich durchgeführte Früh-
jahrsputz rund um die Mupperger Turnhalle, gehören auch mit zur
Vereinsarbeit, führte der 1.Vorstand aus. Ein schöner Abend war,
dass an der Kirchenmauer stattgefundene Sommerfest mit lecke-
rem Wildschweinbraten aus dem Holzofenbackofen. Hier gab es
neben Geselligkeit auch regen Züchteraustausch bis eine Gewit-
terfront vorüberzog, die aber der Veranstaltung keinen Abbruch
bereitete. Die 25. Jubiläumssteinachtalschau im Dezember 2018
stellte einen weiteren Höhepunkt im Vereinsleben der Mupper-
ger Züchter dar. Angeschlossen an diese zweitgrößte Schau im
Landkreis Sonneberg war eine Gruppenschau der Zuchtfreunde
des KTZV Kronach. So kam eine stattliche Tierzahl zustande und
viele schöne Preise waren der Züchterlohn. Das zurückliegende
Zuchtjahr klang mit feurigen Getränken und viel Motivation durch
die zahlreichen errungenen regionalen und überregionalen Prei-
se der Mupperger Züchter aus. Volkmar Köhler bedankte sich
bei den Züchtern/Züchterfreuen und mithelfenden Ehepartnern/-
innen für ihren großartigen Einsatz und bei allen Sponsoren und
Gönnern des Vereins für ihre Unterstützung, ebenso bei der Ge-
meindeverwaltung Föritztal. Neben dem Inventurbericht erfolgte
der Kassenbericht durch Kassierer Kurt Siebert. Dem Kassierer
wurde durch die Kassenprüfer eine sehr gute Arbeit bescheinigt
und die Finanzen des Rassegeflügelzuchtvereins Mupperg ste-
hen auf soliden Füßen. Am Ende der Jahreshauptversammlung
wurden die Vereinsmeister gekürt und verdienstvolle Mitglieder
geehrt. Die Versammlung klang mit einem schmackhaften Essen
und Züchterplausch aus.

Vorausschau 2019

Jetzt heißt es erst einmal Tiere züchten, um für die bevorste-
henden Ausstellungen im Jahr 2019 gut gerüstet zu sein. Die
ersten Küken sind geschlüpft en und auch die Tauben haben be-
reits Nachwuchs. Der RGZV Mupperg wird die bevorstehende
950-Jahr-Feier mit unterstützen, zu der vom Festkomitee vielfälti-
ge Veranstaltungen geplant sind. Ende Mai/Anfang Juni findet die
beliebte Vereinsfahrt, dieses Jahr an den schönen Ostseestrand
statt. Im August begeht der Verein sein 95-jähriges Vereinsjubi-
läum, welches entsprechend gefeiert wird. Im Dezember wird es
die 26. Auflage der Steinachtalschau in der Mupperger Turnhalle
geben, die dann die Früchte der Zuchtarbeit präsentiert.
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Heubischer Feuerwehrverein
unter neuer Führung
Heubisch. Am vergangenen Freitag tagten die Mitglieder des
Heubischer Feuerwehrvereins, um in einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung Neuwahlen des Vorstands durchzuführen.
Erforderlich hatten sich diese nach der Jahreshauptversammlung
im vergangenen November gemacht, da zum damaligen Zeitpunkt
noch keine Kandidaten zur Wahl in den Vorstand bereit standen,
nachdem der Feuerwehrvereinschef Thomas Schindhelm ziemlich
überraschend zum 31.12.2017 seinen Rücktritt verkündete. Diese
verantwortungsvolle Aufgabe, einen Verein zu führen, übernahm
Gerhard Weber. Die Vereinsarbeit wurde unter Webers Führung,
gemeinsam mit dem amtierenden Vorstand, besonnen, voraus-
schauend und tatkräftig fortgeführt. In seinem Rechenschafts-
bericht ging Gerhard Weber auf die Vereinsentwicklung und
Veranstaltungen näher ein. Wie in der ganzen Dorfgemeinschaft
verkennbar, zeichnet sich auch im örtlichen Feuer- wehrverein ein
steigendes Durchschnittsalter ab, welches derzeit bei 53 Jahre
liegt. Nicht ohne Grund, so der amtierende Vereinschef Weber,
wurde der Zweck des Vereins in der geänderten Satzung präziser
gefasst, was die Belange der Wehr und besonders die Förderung
der aktiven Wehr und Nachwuchsgewinnung anbelangt. In den
letzten drei Jahren hat sich das enge Miteinander von Wehr und
Verein stets bewährt. So erhält die Wehr Finanzspritzen bei der
Beschaffung von Hilfs- und Ausbildungsmaterial, derVerein brach-
te den beabsichtigten Ausbau des Obergeschosses im Depot in
Schwung, beteiligte sich an Aufräum- und Betreuungsarbeiten bei
der Dachsanierung.Hier kommt großartige Unterstützung vonVer-
einsmitglied und Gemeinderat Peter Oberender, was besonders
lobend erwähnt wurde. Aber auch am „Tag der offenen Tür“ am 1.
Mai 2018 und für die Jugendfeuerwehr gab es wohlwollende Un-
terstützung seitens desVereins.Ziel ist es, den aktiven Kameradin-
nen und Kameraden sowie den Feuerwehrleuten von Morgen, den
Rücken seitens des Vereins zu stärken. Die Arbeit des rührigen
Heubischer Feuerwehrvereins macht sich im dörflichen Leben ins-
gesamt bemerkbar. Ob Abschlussfeiern, Busfahrten, besondere
Gratulationen bei runden Geburtstagen und Feierlichkeiten erfreu-
en sich großer Beliebtheit. Einer der Höhepunkte im Vereinsleben
ist die Ausrichtung des Knutfestes, das, wie Gerhard Weber kon-
statierte, eine besondere Tradition hervorbrachte, die mittlerweile

Waldfest der Feuerwehr Rottmar/Gefell
Die Feuerwehr Rottmar/Gefell lädt alle inte-
ressierten Bürger und Bürgerinnen

am 01. Mai 2019 ab 12 Uhr

zu ihrem Waldfest im Oerlsdorfer Wald an
der Blockhütte ein.

Bei gemütlicher Atmo-
sphäre mit der Blaskapel-
le werden Ihnen wieder
leckere Bratwürste bzw.
Rostbrätel sowie Kaffee
mit selbstgebackenen
Kuchen angeboten.

Auf Ihren Besuch freut sich die FF Rottmar Gefell

Herzliche Einladung
zumTag der offenenTür

Am 1. Mai 2019 findet ab 14.00 Uhr am
Heubischer Feuerwehrdepot derTag der
offenen Tür mit vielen Aktivitäten statt.
Herzlich eingeladen, so der Wehrführer
Jens Klinke, sind alle Dorfbewohner,
Interessierte aus Nah und Fern, Fami-
lien mit Kindern, die sich die Arbeit der
jungen Brandschutzhelfer anschauen
können und vielleicht Gefallen finden, in
der Jugendfeuerwehr mitzuarbeiten. Für

das leibliche Wohl ist Bestens gesorgt. Für die Heubischer
Bürger gibt es eine besonders originelle Einladung in den
kommenden Tagen.
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(Sibylle Lottes)

Kirchgemeinde Mupperg

Nächste Gottesdienste:

Gründonnerstag 18.04.19
19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Mupperg
Karfreitag 19.04.19
15.00 Uhr Gottesdienst Mupperg
Ostersonntag 21.04.19
09.30 Uhr Familiengottesdienst Mupperg
Sonntag 05.05.19
09.30 Uhr Gottesdienst Mupperg
Sonntag 19.05.19
14.00 Uhr Gottesdienst Mupperg
Sonntag 26.05.19

Kindergottesdienst Mupperg
Donnerstag 30.05.19
10.00 Uhr Gottesdienst zu Himmelfahrt in Mupperg

Predigt: Landesbischof Bedford-Strohm
anschließend Beisammensein mit Bewirtung

Sprechstunde Pfarrer Kordak im Pfarrhaus Mupperg: Donners-
tag 02.05.19 16-18 Uhr

überregional kopiert, aber nicht erreicht wurde. „In unserem Raum
waren wir die Ersten und sind bislang auch die mit dem meisten
Zuspruch“, so Weber. Ein solches Fest zu stemmen ist nur in einer
gut funktionierenden Gemeinschaft möglich.Webers Dank ging an
seine Mitglieder, an die aktive Wehr und an die S-4000 Freunde,
die Jahr für Jahr ihre Garage zur Verfügung stellen. Das wichtigs-
te vereinsübergreifende Ereignis in Heubisch ist natürlich die Kir-
mes, die vor allem durch die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit
dem SV Blau-Weiß Heubisch sehr gut gelingt. Für alle Beteiligten
heißt immer „Nach der Kerwa ist vor der Kerwa“. Am Kirchweih-
donnerstag ist der Heubischer Feuerwehrverein seit 2017 mit dem
Feldküchenteam unter Andreas Prause vor Ort, unterstützt durch
die Plaagesellschaft.DerVerein leistet eine solideVorstandsarbeit.
Vielfältige Aufgabenfelder, wie Mitgliederentwicklung, Beitrags-
zahlung Datenschutzgrundverordnung oder Satzungsänderungen
beschäftigen den Verein derzeit. Zu den Vereinspflichten gehört
es auch, den Verein nach außen bei vielfältigen Veranstaltungen
zu vertreten. Neben der übersichtlichen Vereinsarbeit steht der
Verein auch finanziell auf soliden Füßen, wie Kassenwart Thilo
Langbein ausführte. Kassenprüfer Peter Oberender bescheinigte
dem Kassierer eine gute Arbeit. Nachdem es nach der Jahresab-
schlussfeier und intensiven Gesprächen gelang, Kandidaten für
die Neuwahl, die aus der aktivsten Mitte stammen und jungen,
frischen Elan mitbringen, zu gewinnen, visierte man die Neuwahl
an. Nach der Entlastung des Vorstandes, am Freitagabend, wurde
die Wahlhandlung korrekt vollzogen. Als neuer Feuerwehrvereins-
vorstand erhielt Michael Scheler das Vertrauen der Anwesenden.
Der Stellvertreterposten ging an Ronny Paschold. Das Amt des
Kassierer s übernahm wieder Thilo Langbein, das Amt des Schrift-
führers Klaus Wicklein. Fünf Beisitzer wurden außerdem gewählt,
die die Vereinsspitze unterstützen.

Der neue Vereinsvorstand Michael Scheler
bedankte sich für das entgegengebrachte
Vertrauen und er freut sich auf die neuen
Herausforderungen der Vorstandsarbeit.
Michael Scheler gehört der Heubischer
Feuerwehr seit Neugründung der Jugend-
feuerwehr am 5.10.1998 an und kennt so-
mit die Strukturen der Feuerwehrarbeit von
der Pike auf. Im Vorstand arbeitete er nach
Schindhelms Rücktritt bereits mit. Michael
Scheler bedankte sich bei seinem Vorgän-
ger Gerhard Weber für die geleistete Arbeit
und versprach, Webers Engagement noch

einmal besonders zu würdigen. Der Abend klang mit einem Im-
biss und Gesprächen rund um die Feuerwehr aus.

Der neue Vorstand des Heubischer Feuerwehrvereins
1. Vorstand Michael Scheler
2. Vorstand Ronny Paschold
Schriftführer Klaus Wicklein
Schatzmeister Thilo Langbein

Dem erweiterten Vorstand gehören an:
Silke Häse
Manuela Steiner
Andreas Prause
Mario Holland
Florian Oberender

Gewählte Kassenprüfer:
Peter Oberender
Sibylle Lottes

Ehrungen:
Für 10 Jahre treue Dienste in der aktiven Wehr mit der Bronze-
nen Brandschutzmedaille am Bande:
Richard Wicklein und Christian Kalb

Vorausschau:
Am 1. Mai 2019 findet ab 14.00 Uhr am Heubischer Feuerwehr-
depot der Tag der offenen Tür mit vielen Aktivitäten statt. Herzlich
eingeladen, so der Wehrführer Jens Klinke, sind alle Dorfbewoh-
ner, Interessierte aus Nah und Fern, Familien mit Kindern, die
sich die Arbeit der jungen Brandschutzhelfer anschauen können
und vielleicht Gefallen finden, in der Jugendfeuerwehr mitzuar-
beiten. Für das leibliche Wohl ist Bestens gesorgt. Für die Heubi-
scher Bürger gibt es eine besonders originelle Einladung in den
kommenden Tagen.
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Kunstkurs 14 Stunden Malkurs
im Ali Kurt Baumgarten-Museum
Malkurs - Werden und Vergehen
„Sehen lernen und experimentieren“
mit dem Künstler Matthias Schilling
Ort: im grünen Klassenzimmer der Stiftung Judenbach, Alte
Handelsstraße 83, 96515 Föritztal OT Judenbach
TERMINE: 10.05.2019 - 12.05.2019
Fr. 14-17 Uhr / Sa. 09-12 Uhr und 13-17 Uhr / So. 09-12 Uhr und
13-14 Uhr
Bitte bringen Sie sich für das Malen in der Natur eine Sitzmög-
lichkeit mit!
Anmeldung:
telefonisch unter 03675/4268620 oder per E-Mail unter info@
stiftung-judenbach.de

Das Puppenfestival in Sonneberg, in das sich die Stiftung Juden-
bach mit kleinen Aktivitäten einbinden will, geht von Donnerstag,
30.05.2019, bis Sonntag, 02.06.2019. Am Freitag, 31.05.2019,
findet auf dem Gelände der Stiftung ein Nachtflohmarkt statt.
Dieser beginnt um 16 Uhr und endet um 21 Uhr. Der Flohmarkt
lässt keine Neuwaren zu. Wer noch altes Spielzeug zuhause hat
und es verkaufen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Über vie-
le Besucher freuen wir uns sehr.
Der laufende Meter Ausstellungsfläche kostet 5 Euro.
In der Stiftung befindet sich das Ali Kurt Baumgarten-Museum
und die Sammlung Weidner „mechanisches Spielzeug“. Das
Ehepaar Weidner führt persönlich am Donnerstag, Samstag und
Sonntag durch die Sammlung mit Figuren von Max Carl, Erich
Motschmann, Zitzmann, Mesju usw.
Eine kleine Museumsrallye regt Kinder an, sich intensiver mit
dem Thema zu beschäftigen. Wer noch nie eine Musikbox von
Max Carl, die sogenannte „Bimbo Box“ gesehen hat, hat jetzt
die Möglichkeit dazu. Einen Katalog zur Sammlung kann man im
Museum erwerben.
Das Museum ist von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Ein kleines Café
lädt Sie zum gemütlichen Ausruhen bei Kaffee und Kuchen ein.
Am Abend gibt es auch Pizza.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihre FamilieWeidner

Auf folgende weitere Angebote wird hingewiesen:

- Nachdem der Frühling nun endgültig Einzug gehalten hat,
lädt die Stiftung Judenbach wieder zu italienischem Eis in
ihrem Café ein. Lassen Sie sich diese Chance nicht entge-
hen und besuchen Sie uns.

- Aktiv-Nachmittag in der Stiftung!
Der nächste Aktiv-Nachmittag ist am Mittwoch, dem
08.05.2019, ab 14.30 Uhr in der Stiftung Judenbach für Alt
und Jung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, bei
Kaffee und Kuchen oder „geistigen“ Getränken über ver-
schiedenste Themen zu sprechen. Gefragt sind Ideen für die
weiteren Nachmittage sowie Menschen, die aktiv mitarbeiten
möchten.
Es ergeht herzliche Einladung!

- Die Stiftung Judenbach wird seit ihrer Eröffnung gerne als
Veranstaltungsort für Privatfeiern und Firmenveranstal-
tungen genutzt. Auf dieses Angebot soll hiermit noch einmal
besonders hingewiesen werden. Gerne richtet die Stiftung in
ihren Räumlichkeiten (Café, Grünes Klassenzimmer, Große
Halle) jede Art von Feierlichkeiten und Tagungen aus und
garantiert einen angenehmen Aufenthalt mit einem niveau-
vollen Programm. Auch besteht die Möglichkeit, Kinderge-
burtstage in der Stiftung Judenbach zu feiern. Hier kann
noch der Indoorspielplatz genutzt werden.

- Die Stiftung Judenbach ist von Mittwoch bis Sonntag in der
Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und freut sich auf Ihren
Besuch.

Lutz Gode „Intuition und Kunstspiel“
Im Zeitraum vom 02.03. bis 14.04.2019 lief in der Großen Halle
der Stiftung Judenbach eine bemerkenswerte Ausstellung mit
Werken des Erfurter Gegenwartskünstlers Lutz Gode. Die Prä-
sentation lockte viele interessierte Besucher aus nah und fern
nach Judenbach und fand insgesamt ein positives Echo. Die Stif-
tung Judenbach bedankt sich bei allen Gästen für ihr Interesse
und ihr Kommen.

Judenbach

Information zur Straßensperrung von Heinersdorf
aus RichtungWelitsch für die Gewerbebetriebe
und Ziegelhüttenstraße am 03.05./04.05.2019

Auf Grund von Asphaltierungsarbeiten von der Landesgren-
ze Bayern bis zum Brunnen Marktplatz (in Höhe Marktstraße
44) ist die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben am Ortseingang
und zur Ziegelhüttenstraße für den Anlieger- und Durch-
gangsverkehr im Zeitraum 03.05./04.05.2019 voll gesperrt.
Die Erreichbarkeit des Ortes aus Richtung Welitsch ist nicht
gegeben!

Wir bitten um Beachtung!

Die Stiftung Judenbach informiert.
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Föritztal,
als Vorsitzender der Stiftung Judenbach möchte ich mich auf die-
sem Weg bei allen Gästen, die unser Haus im April 2019 besucht
haben, recht herzlich bedanken. Meine Mitstreiter und Mitarbei-
terinnen freuten sich über jeden einzelnen Besucher.
Albrecht Morgenroth

Die Ausstellungsangebote des Ali Kurt Baum-
garten-Museums der Stiftung Judenbach für das
Kunst-Jahr 2019:

18.05. bis 07.07.2019
Immanuel Kraus (Thalbürgel/Thüringen)
„Der Künstler als Schöpfergott“ (Skulpturen aus Holz und Stein,
Bronzen und Malerei)

13.07. bis 25.08.2019
Heidelore Syrowatka (Sömmerda/Thüringen)
„Lust auf Kunst“ (Retrospektive zum 80. Geburtstag der Künst-
lerin)

Wanderausstellung „Südthüringens schönste Aussichten“
und Fotoausstellung “Judenbach von oben“ - Herzliche Ein-
ladung
Das SRH Zentralklinikum Suhl und das Freie Wort Suhl schi-
cken eine Wanderausstellung unter dem Titel „Südthüringens
schönste Aussichten“ in diesem Jahr auf eine Reise durch
Südthüringen. Auf 16 großformatigen Tafeln (2,20 x 1,20 m) wer-
den besondere Aussichten aus allen Regionen Südthüringens
gezeigt. Die Wanderausstellung hatte ihre Premiere in der Gro-
ßen Halle der Stiftung Judenbach. Die Vernissage fand am Mitt-
woch, dem 17. April 2019, um 14.00 Uhr statt.
Diese Ausstellung wird durch Luftbildaufnahmen der beiden Son-
neberger Fotografen Carl-Heinz Zitzmann und Mario Schultz mit
dem Titel „Judenbach von oben“ komplettiert. Herr Carl-Heinz
Zitzmann feiert mit dieser Fotopräsentation sein 50-jähriges Ju-
biläum als Pressefotograf beim Freien Wort.
Die Stiftung Judenbach nutzte diese Vernissage, um sich bei der
Thüringer Staatskanzlei Erfurt für eine Projektförderung i.H.v.
22,2 T€ zur weiteren Ausstattung der Großen Halle zu bedanken.
Hiermit ergeht eine herzliche Einladung. Die Ausstellung ist noch
bis zum 12.05.2019 zu besuchen. Der Eintritt beträgt 2,00 €.
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Spiele des VfR Jagdshof 1931 e.V.

So, 21.04.19
15:00 Uhr VfR Herren : SG Heinersdorf/

Neuenbau
So, 28.04.19
13:00 Uhr SV 08 Steinach : VfR Damen

(Kreispokal)
So, 12.05.19
13:00 Uhr SV 1920 Gellershausen : VfR Damen
15:00 Uhr VfR Herren : SV Rottmar/Gefell
So, 19.05.19
11:00 Uhr VfR Damen : SC 06 Oberlind II
15:00 Uhr VfR Herren : SG SV 08/VfB Steinach III
So, 26.05.19
11:30 Uhr SG Lauscha/Neuhaus : VfR Damen
14:00 Uhr 1. FC Köppelsdorf 1910 II : VfR Herren
So, 02.06.19
14:00 Uhr VfR Damen : SV 07 Häselrieth

Öffnungszeiten des Sportlerheims
jeden Freitag ab 19 Uhr

Für das leibliche Wohl wird bes-
tens gesorgt sein. Wir freuen uns
auf Euren Besuch.

Vorstand des VfR Jagdshof

Öffnungszeiten der Grüngutannahmestelle
und desWertstoffhofes in Judenbach

April bis Oktober

Mittwoch: 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag: 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Die Annahme von Elektronikschrott und Kleinmengen an
Schrott ist ab April 2018 in der Grüngutannahmestelle Juden-
bach möglich.

Ev.-Luth. Kirchgemeinden Judenbach
und Heinersdorf
Termine Mai 2019

Gottesdienste

Judenbach

19.04.
09.30 Uhr Karfreitag, Pfr. Freytag
21.04.
09.30 Uhr Ostern, Pfr. Freytag
12.05.
09.30 Uhr Goldene Konfirmation, Pfr. Freytag
19.05.
09.30 Uhr Bachkantate und Jubelkonfirmation, Pfr Freytag
26.05.
15.00 Uhr Elisabeth, Kindermusical
31.05.
20.00 Uhr Rockkonzert mit Tidemore

Heinersdorf

19.04.
14.00 Uhr Karfreitag, Pfr. Freytag
22.04.
09.30 Uhr Ostermontag, Pfr. Heinrich
05.05.
14.00 Uhr Jubelkonfirmation, Pfr. Freytag
19.05.
14.00 Uhr Der besondere Gottesdienst

Edith Piaf, Past. Knabe und Begleitung

Einladung
Die Antennengemeinschaft Heinersdorf möchte ihre Mitglieder
zur Hauptversammlung am 15.05.2019, um 19.00 Uhr ins Kul-
turhaus Heinersdorf recht herzlich einladen.
Der Vorstand

Feier in den MaiFeier in den Mai

Lampionumzug, Schwedenfeuer,

Stockbrot und vieles mehr

Wann? Samstag, 27.04.2019 ab 18:00 Uhr

Wo? auf dem Sportplatz in Heinersdorf

Treffpunkt für den Lampionumzug um

18:00 Uhr am Kulturhaus Heinersdorf

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt!

Auf euren Besuch freut sich

der Sportverein Heinersdorf

Wöchentliche Termine des Hundesport-
vereins sowie des SV Germania Judenbach
Jeden Sonntag in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr führt
der Hundesportverein sein Training auf dem Vereinsgelände an
der Fichte durch.
Hierzu sind alle Vierbeiner mit ihren Frauchen bzw. Herrchen
herzlich eingeladen!
Der SV Germania Judenbach öffnet seine Pforten jeden Sams-
tag um 15.00 Uhr zur Übertragung der Fußball-Bundesliga LIVE
auf SKY. Ab 15.30 Uhr wird das Spiel über Beamer gezeigt. Alle
Fußballinteressierten und die, die es werden wollen, sind dazu
recht herzlich eingeladen!
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mit Ines Eckardt
Frau Kantorin Ines Eckardt, Tel. 09266/992340
E-mail: i.gruner@t-online.de

Kontonummern für Friedhofsgebühr, Kirchgeld und
Spenden

Ev. Kirchengemeinde Judenbach:
IBAN: DE 47 84054722 0 323 105 467
BIC: HELADEF1SON
Überweisungsgrund: Kirchgeld und/oder Spenden

Ev. Kirchengemeinde Heinersdorf:
IBAN: DE04783600000105106427
BIC: GENODEF1COS
Überweisungsgrund: Friedhofsgebühr
IBAN: DE 57783600000005106427
BIC: GENODEF1COS
Überweisungsgrund: Kirchgeld und/oder Spende

Wir danken allen Kirchgeldzahlern und Spendern sehr herzlich.
Kirchgeld und Spenden kommen zu 100% dem Erhalt der St.
Marienkirche und der St. Nikolauskirche zu Gute!

Kontakt

Pfarramt und Pfarrer Freytag Tel. 03675/423027
Mobil: 015150572938
E-mail: thomasfreytag@freenet.de

Servicepoint Unterland
(für kirchliche Dokumente, Ahnenforschung, Patenbescheini-
gung, Kirchgeld etc.)
im Pfarrhaus Oberlind, Kirchwall 15
(gegenüber der Kirche)
Tel. 03675 - 406549
Sprechzeiten: Mittwoch - Freitag, 08.00 - 12.00 Uhr

Läuten in Judenbach
Fam. Greiner Tel. 8136055
Mobil: 015110409425

Läuten in Neuenbau
Rita Welsch Tel. 423536

Friedhof Heinersdorf
Christine Voigt
Tel. 400252
Sandra Eckardt
Tel. 42297

Kirchgemeinde Jagdshof/Mönchsberg

30.05.2019
09.00 Uhr Zeltgottesdienst zu Himmelfahrt in Mönchsberg

Neuhaus-Schierschnitz

Jahreshauptversammlung des Musikvereins
Neuhaus-Schierschnitz e.V.
Natürlich freuen sich die Musiker aus Neuhaus, wenn man sie
überall hören möchte. Aber um alle Auftritte absichern zu kön-
nen, bedarf es einer enormen Arbeit. Das wurde unter anderem
in der Jahreshauptversammlung des Musikvereins deutlich. „Wir
hatten 2017 insgesamt 57 Auftritte, im vergangenen Jahr 53 und
diesmal sind es sogar 62“, weiß erster Vorsitzender Wolfgang
Kellermann. Das ist eine Menge und beweise, dass man ein
gesunder Verein sei. „In der Region beliebt“, ergänzt er. Doch
bei aller Freude müsse man auch bedenken, dass dahinter eine
Menge Arbeit stehe. Um die Leistungen zu halten, sind unzählige
Proben zu absolvieren und das Programm allein für die 18 gro-
ßen Auftritte des gesamten Orchesters einzustudieren und vor-
zubereiten. Wie viel Zeit die Musiker, die alle ehrenamtlich tätig
sind, dafür investieren, machte er am Beispiel Dezember deut-
lich. Zur Vorbereitung der „Neuhäuser Weihnacht“ und anderer
Auftritte waren zehn Proben á drei Stunden notwendig. Rechnet

Neuenbau

21.04.
13.30 Uhr Oster-Gottesdienst, Pfr. Freytag

Veranstaltungen

Festival am Lutherweg
Anlässlich von 30 Jahre Grenzöffnung bieten die Evangelisch
– Lutherischen Kirchgemeinden Judenbach, Heinersdorf und
Spechtsbrunn die Veranstaltungsreihe „Festival am Luther-
weg“ vom 19. Mai bis 01. Juni 2019.
Eintritt frei!

Sonntag, 19. Mai 2019
09.30 Uhr St. Nikolauskirche Judenbach

Bachkantate „Bleib bei uns“ mit Orchester, Solis-
ten und dem Kammerchor Sonneberg

14.00 Uhr St. Marienkirche Heinersdorf
Edith Piaf, Lieder und Texte
Der andere Gottesdienst mit Pastorin Petra Kna-
be und Begleitung
anschl. Kirchkaffee im Pfarrgarten/Pfarrhaus
Heinersdorf

17.00 Uhr Stiftung Judenbach
Serenade im Museum
Bojana & friends
Pop, Musical, Lieder
Gespräche und Bewirtung

Samstag, 25. Mai 2019
14.00 Uhr Spechtsbrunn (an der Kirche)

Dorftheater und Dorffest, Der Drache vom
Arnsbachtal

17.00 Uhr Dreifaltigkeitskirche Neuhaus-Schierschnitz Per-
cussion, Vibraphone, Marimba in concert, mit der
Künstlerin des Jahres 2018 Izabella Effenberg
aus Nürnberg
www.izabella-effenberg.com
anschl. Backstage Event mit Bewirtung

Sonntag, 26. Mai 2019
15.00 Uhr St. Nikolauskirche Judenbach

Kindermusical Elisabeth (eine Produktion der
Musikschule Sonneberg)
anschl. Kirchenkaffee im Pfarrhaus/ Pfarrgarten
Judenbach

Freitag, 31. Mai 2019
20.00 Uhr St. Nikolauskirche Judenbach

Rockkonzert mit Tidemore (Berlin)
www.tidemore.de www.youtube.com/Tidemore
anschl. Backstage Event im Pfarrgarten Juden-
bach

Samstag, 01.06.2019
17.00 Uhr Wildberg b. Tettau

„Auf den Flügeln der Liebe“
Operette, Musical, Filmmusik
Projektensemble der Musikschule Sonneberg
Bewirtung durch das Wildberg-Café
Unterstützt wird diese Veranstaltungsreihe von
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland,
der Gemeinde Föritztal und Sponsoren.
Nach den Konzerten und Events gibt es Gelegen-
heit für Gespräche und Gedankenaustausch. Eine
qualifizierte Bewirtung ist gewährleistet.
Eintritt frei zu allen Konzerten und Veranstaltun-
gen.
Um eine Kollekte am Ausgang wird gebeten.

Singen & beten & reden
Donnerstag, 02.05., 15.00 Uhr Pfarrhaus Heinersdorf

Kirche für Kinder
jeden 1. Montag im Monat im Pfarrhaus Heinersdorf
Kontakt: Birgit Fischer 03675/ 400476

Musik für Kinder & Gospelchor
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ka Bauer und als Inventarverwalter technische Ausrüstung und
Instrumente fungiert Sandro Liebermann. Orchestersprecher
ist Roland Bolgehn und Vertreter für die passiven Mitglieder ist
Reiner Korn. Wie immer zur Jahreshauptversammlung wurden
auch diesmal verdienstvolle Mitglieder ausgezeichnet. Mit einem
gemütlichen Beisammensein und einem gemeinsamen Essen
klingt die Veranstaltung aus.
Der Vorstand
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man die neun Auftritte ä drei Stunden hinzu, kommt man auf ins-
gesamt 57 Stunden.
„Manchmal frage ich mich, wie wir das alles schaffen?“, schränkt
er mit Blick auf den Altersdurchschnitt ein.
Viele seien nicht mehr die Jüngsten und es rücken nur wenige
trotz guter Nachwuchsarbeit nach. „Diejenigen, die wir ausge-
bildet haben, sind zum Studium, haben eine Familie gegründet
oder sind aus anderen Gründen weggezogen“, zählte er auf. Das
sei bedauerlich, aber nicht zu ändern. Aber es habe Auswirkun-
gen, beispielsweise auf einige Stimmen, die man nicht mehr voll
besetzen kann. Deshalb müsse man auf Aushilfen zurückgreifen,
die man aber bezahlen müsse. Zufrieden ist Wolfgang Keller-
mann mit der Bläserklasse, die inzwischen auch schon einige
Auftritte absolviert hat. Die Kosten dafür trage der Verein zwar
allein, aber es sei eine Investition in die Zukunft und deshalb eine
gute Entscheidung. „Die Bläserklasse hat sich dank der guten
Arbeit der beiden Musikpädagogen Elisabeth Mingus und Wolf-
gang Schrepfer sowie der Unterstützung durch unseren musika-
lischen Leiter Roberto Kämpf gut entwickelt“, schätzt Wolfgang
Kellermann ein und bedankt sich bei allen, die dieses Vorhaben
unterstützen. Auch wenn es nicht immer einfach war, absolvier-
ten die Neuhäuser Musiker im vergangenen Jahr insgesamt 53
Auftritte. Wobei das, so schränkte der Vorsitzende ein, nur die
offizielle Zahl ist. „Wir haben kurzfristig weitere Termine wie bei-
spielsweise Jubiläen unserer Vereinsmitglieder, Hochzeiten, Ge-
burtstage oder Beisetzungen aufgenommen“, macht er deutlich.
Als Höhepunkte nennt er die Einweihung des neuen Kultursaa-
les, die erste Neuhäuser Weihnacht mit über 300 Besuchern, die
Auszeichnungs-Veranstaltung für die Ehrenamtlichen des Land-
kreises, die man musikalisch begleitete und die Vereinsfahrt zum
60-jährigen Jubiläum der Bergmannskapelle Pobershau. Gera-
de letzteres stärke den Verein und deshalb ist auch in diesem
Jahr eine gemeinsame Fahrt angedacht. Sie wird die Neuhäuser
Anfang September zu den Werrataler Musikanten führen, die
ihr 95-jähriges Jubiläum feiern. „Und wenn alles klappt, fahren
wir 2020 nach Brixen oder Pilsen“, blickt der Vorsitzende vor-
aus. Neben vielen Kirchweihen, zu denen die Neuhäuser auch
in diesem Jahr aufspielen, sind sie beim Gipfelrauschen, beim
Citykartrennen und beim Stadt- und Museumsfest dabei. „Und
unsere befreundete Bergmannskapelle aus Pobershau kommt
zur Kirmes“, ergänzt Dirigent Roberto Kämpf. Sie werden inner-
halb ihrer Konzertreise am Freitag in Mitwitz und am Samstag
zur Kirmes in Neuhaus aufspielen. Außerdem gestalten sie den
Kirmes-Gottesdienst am Sonntag musikalisch aus. Richtig sei
die Entscheidung gewesen, im Blasmusikverband die Mitarbeit
zu aktivieren. „Dadurch können wir nicht nur an Weiterbildungs-
veranstaltungen teilnehmen, sondern bekommen auch durch die
Gespräche mit anderen Musikerkollegen einen Blick über unse-
ren Tellerrand hinaus“, ist Wolfgang Kellermann zufrieden und
bedankt sich bei allen aktiven Mitgliedern sowie dem musikali-
schen Leiter Roberto Kämpf für ein erfolgreiches Jahr. Sowohl
Landrat Hans Peter Schmitz als auch Bürgermeister Andreas
Meusel loben die Neuhäuser Musikanten als einen erfolgreichen
Verein. „Wir sind sehr stolz auf eure Arbeit“, sind sich beide einig
und überreichen eine kleine Anerkennung. Nicht gerade einfach,
so erklärt Andreas Meusel, sei in jüngster Vergangenheit die Su-
che nach einem neuen Vereinsdomizil gewesen.
Ursprünglich war vorgesehen, dass die Musiker dies im ehema-
ligen Rathaus in Föritz finden. Nach einigem Hin und Her hat
man jetzt doch eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung
gefunden: Der Musikverein
zieht in die ehemalige Schule in Gefell. Hier hat man sowohl ei-
nen sehr guten Probenraum, der von Größe und Raum passt,
als auch genügend Platz für Notenmaterial und Instrumente. Den
Hinweis des Bürgermeisters, sich für die Nutzung des neuen
Kultursaales rechtzeitig anzumelden, nehmen die Musiker gerne
zur Kenntnis. Schatzmeister Thomas Greiner-Mester bescheinigt
dem Vorstand auch diesmal eine gute Arbeit.
Deutlich macht er jedoch, dass die Ausgaben nicht weniger wer-
den. Neues Notenmaterial, die Pacht und die Kosten für die Mu-
sikpädagogen der Bläserklasse sind dabei nur zwei Positionen,
die unverändert bleiben. Ganz bewusst bedankt sich Vorsitzen-
der Wolfgang Kellermann beim Schatzmeister diesmal ganz be-
sonders. „Du hast hervorragende Arbeit geleistet und es ist scha-
de, dass du aufhörst“, bedauert er. Bei der Neuwahl gibt es nur
wenig Veränderungen. Erster Vorsitzender bleibt Wolfgang Kel-
lermann. Zweiter Vorsitzender ist nach wie vor Roberto Kämpf.
Neue Schatzmeisterin ist Kirsten Grundmann und Schriftführer
bleibt Michael Bauer. Inventarverwaltung Notenmaterial ist Bian-
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Beim alltäglichen Spaziergang
einen Stopp in der Kirche gemacht
Die Küsterin Christine Buhl freute sich ganz sehr, als eine kleine
Kinderschar die Dreifaltigkeitskirche besuchte. Da die Kirchentür
weit offen stand, war ein spontanes Hineinschauen der Igelgrup-
pe und der Katzengruppe vom Kindergarten „Wurzelzwerge“
die ideale Gelegenheit herauszufinden, wie wohl so ein großes
„Haus“ von innen aussieht.

Die Auferstehungskirche in Schierschnitz

- hier kann man sich auch taufen lassen -

Wie bereits schon desöfteren er-
klärt, wurde die Auferstehungs-
kirche in Schierschnitz lange Zeit
auch als die „Friedhofskirche“
bezeichnet und unsere Dreifaltig-
keitskirche als die „Gottesdienst-
kirche“. Natürlich ist dieses schon
lange nicht mehr zeitgemäß. Seit
der letzten großenTeilsanierungs-
aktion und der aufwendigen Tei-
linnenrenovierung (Einbau einer
neuen Heizung, Verlegung eines
neuen Sandsteinfußbodens) ist
unsere kleine Kirche ein wahres
Schmuckstück geworden. Nun
finden nicht mehr ausschließlich

Trauerfeiern in der Auferstehungskirche statt, sondern z.B. auch
Sonntagsgottesdienste, das Feiern der Osternacht, Taufen sowie
auch Hochzeiten.
Am 07.04.2019 wurden hier der kleine Emil-Oskar und die dies-
jährige Konfirmandin Florence Müller getauft. Florence hatte
gleich zwei Feiern an diesem Tag, nämlich Geburtstag und Taufe.

Emil-Oskar mit Eltern Florence mit Eltern
und Schwesterchen Fibi

Wir wünschen den Täuflingen alles Glück auf Erden und Gottes
reichen Segen.

Ihr Gemeindekirchenrat
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Neues von der AWO Kita
„MarkerWiesenwichtel“
Unser Spielplatz ist nun fast fertig. Auch ganz viele Bäume und
Büsche wurden gepflanzt. Alle waren bei der Pflanzaktion mit
viel Eifer dabei. In Zukunft können die Kinder das Wachsen und
die jahreszeitlichen Veränderungen der Bäume und Büsche be-
obachten und vielleicht so manchen Gast (Insekten, Vögel) ent-
decken. Dies sind erste Schritte, den Kindern die Natur näher zu
bringen und diese wertschätzend zu schützen.

Fingerspiel:
Auf der Wiese steht ein Baum.
Noch vom Winter kahl und braun.
Schickt die Sonne ihre Strahlen,
das wird unser´n Baum gefallen.
Hurtig fängt er an zu blüh´n,
und die Blätter werden grün.
Kommt die Amsel, setzt sich nieder.
Zwitschert frohe Frühlingslieder.
Zwitschert, singt und tiriliert.
Freut sich, weil es Frühling wird.

Text und Foto: AWO Kita „MarkerWiesenwichtel“
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Gottesdienste in Neuhaus-Schierschnitz

Mai 2019

05.05.19
09:30 Uhr Gottesdienst in der

Dreifaltigkeitskirche mit
Pfr. Kordak

12.05.19
09:30 Uhr Gottesdienst zum Muttertag in der Dreifaltig-

keitskirche mit Gemeindepädagogin Jeannette
Rockstroh

19.05.19
09:30 Uhr Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche mit

Pastorin Schlemmer
25.05.19
17:00 Uhr Konzert in der Dreifaltigkeitskirche mit der

wunderbaren polnischen Vibraphonistin
Izabella Effenberg. Sie ist Jazzmusikerin
(Vibraphon, Komposition)

26.05.19
09:30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche mit Pfr. Reich
30.10.19
10:00 Uhr Regionalgottesdienst in Mupperg / Zentraler

Gottesdienst des Dekanates Bächlein mit dem
Landesbischhof der Evang.-Luth.-Kirche in Bayern
und dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kir-
che in Deutschland Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Hühnerimpfung KT 501
Neuhaus-Schierschnitz e.V.
Der KleintierzuchtvereinT501 Neuhaus-Schierschnitz organisiert
wieder die gesetzliche Impfung gegen die Newcastle-Krankheit.
Alle Zuchtfreunde sowie Halter von Hühnern aus der Umgebung
haben die Möglichkeit, ihre Tiere impfen zu lassen.
Der Impfstoff kann am Sonntag, 28.04.2019 in der Zeit von 10:00
bis 11:00 Uhr bei Günter Schmidt, OT Neuhaus-Schierschnitz,
Sonneberger Straße 37, 96524 Föritztal abgeholt werden.
Der Vorstand

Kreuzweg von Burggrub über
Neuhaus-Schierschnitz zur Friedhofskapelle
Seit vielen Jahren begehen kurz vor Ostern Christen diesen
Grenzkreuzweg an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwi-
schen Burggrub und Neuhaus-Schierschnitz. Er besteht aus 7
Stationen und an jeder Station bzw. an jedem Kreuz wird eine
kleine Andacht gehalten. Die evangelischen Kirchgemeinden
Burggrub/Stockheim und Neuhaus-Schierschnitz organisieren
gemeinsam diesen Kreuzweg. Pfr. Michael Foltin aus Burggrub
hielt die Begrüßungs- und Eröffnungsandacht in der St. Laurenti-
uskirche Burggrub und Pfr. Armin Kordak übernahm die Andacht
an der nächsten Station usw. Diese war am ehemaligen Grenz-
streifen (Landesgrenze), dort stand früher der „Kiefershof“ (Rot-
heul), dann ging es weiter zum 3. Kreuz. Hier steht die schwarze
Kiefer, auch genannt die Russenkiefer. Den Namen hat sie ei-
nem russischen Soldaten zu verdanken, der 1945 den jetzt noch
sichtbaren Russenstern eingeschnitzt hatte. Vierte Station war
die Dreifaltigkeitskirche in Neuhaus-Schierschnitz. Ein Kaffeeduft
lag in der Luft und wieder einmal überraschten uns die Frauen
vom Frauenkreis und vom Gemeindekirchenrat mit einem wun-
derbaren Kuchenbuffet. An dieser Stelle herzlichen Dank an die
Helferinnen und Helfer.
Gestärkt ging es weiter zum 5. Kreuz. Hier befand sich der ehe-
malige Führungsbunker der DDR-Grenzanlage oberhalb vom
Schaltwerk. Am Waldesrand entlang ging es zur vorletzten Sta-
tion. Dort im Flurteil „Hölle“ (östlich von Buch) wurde ein Mann
aus Burggrub 1945 von russischen Soldaten erschossen. Da
auch spontan der ehemalige Burggrüber Pfarrer mit einer klei-
nen Gruppe angereist war, übernahm er bei dieser Station die
Andacht und erzählte eine Geschichte von damals.
Nun war das Ziel greifbar nah. Nur noch eine Station lag vor uns,
dann war der Kreuzweg schon fast geschafft. An der Grenz- und
Friedenskapelle angekommen, bei inzwischen herrlichem Son-
nenschein, lauschten wir nochmals den Worten von Pfr. Foltin
und Pfr. Kordak, bevor wir uns alle auf den Heimweg begaben.

Kompost Friedhof Schierschnitz
Nun bleibt es auch in diesem Jahr nicht erspart, Sie auf die Ein-
haltung der Vorgaben vom Schild am Komposthaufen Friedhof
hinzuweisen. Bitte die nichtkompostierbaren Gegenstände ord-
nungsgemäß zu Hause entsorgen DANKE!
Ihr GKR

Kirchliche Nachrichten
Die Chöre treffen sich mittwochs zu den gewohnten Zeiten.

Der Frauenkreis trifft sich am Donnerstag, d. 16.05.19 um 19:00
Uhr im Wasserschloss in Mitwitz.

Der Seniorenkreis trifft sich am Dienstag, d. 14.05.19 (jeden 2.
Dienstag im Monat) um 13:30 Uhr im Pfarrhaus.

Der Kindernachmittag im Pfarrhaus mittwochs, v. 15.00 - 16:00
Uhr mit Gemeindepädagogin J. Rockstroh statt. Tel. 0163-
1762605 (nicht i. d. Ferien).

Friedhofsverwaltung Neuhaus-Schierschnitz
Bei Fragen rund um den Friedhof Schierschnitz können Sie sich
gerne an Frau Christine Buhl, Lindenplatz 1, 96524 Föritztal / OT
Neuhaus-Schierschnitz wenden.
Sprechzeiten: Donnerstagvormittag von 9:00 Uhr - 11:00 Uhr,
ansonsten nach telefonischer Vereinbarung; Handy-Nr.: 0174
6395879

Evangelische Kirche
Pfarramt Neuhaus-Schierschnitz
Pfarrer Armin Kordak
Gefeller Str. 1,
96524 Föritztal / OT Neuhaus-Schierschnitz
Telefon: 036764 / 72311
Fax: 036764 / 80762
a.kordak@web.de
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Konfirmation am 14.04.2019

Foto: HeschFoto; 1. Reihe von links: Toni Enke, Tina Hörnlein,
Emily Höhn, Alina Ott, Alicia Werner, Ronja Beetz, Samuel
Korneffer; 2. R.v.l.: Pascal Jahn, Lena Wittmann, Mirjam Engel,
Florence Müller; 3. R.v.l.: Martin Tacke, Matthias Dorst, Angelina
Lenk, Michael Bott, Vinzenz Heinze; 4. R.v.l.: Florian Mäder,
Collin Rosenbauer, Lucas Greiner-Mester und ganz oben: Ge-
meindepädagogin Jeannette Rockstroh und Pfr. Armin Kordak.

Für 19 Konfirmanden, 9 Mädchen und zehn Jungen, war der
Palmsonntag ein besonderer Tag. Sie feierten in der Dreifaltig-
keitskirche zu Neuhaus-Schierschnitz ihre Konfirmation. Nun
hieß es für die Konfirmanden nach einjähriger Vorbereitungszeit,
offiziell in die christliche Glaubensgemeinschaft aufgenommen
zu werden. Es ist ein Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter,
eine persönliche Bestätigung der Taufe und eine Zustimmung
zum christlichen Glauben (So ist die gängigste Antwort auf die
Frage: Was ist Konfirmation?). Wie das ab jetzt von den Konfir-
manden gehandhabt wird, liegt in der Entscheidung eines jeden
einzelnen.
Der Segnungsgottesdienst wurde von Pfr. Armin Kordak gehal-
ten. Die musikalische Bekleidung erfolgte unter der Leitung von
Kantorin Ines Eckardt. Es sangen der Kirchenchor und der Gos-
pelchor.
Pfr. Armin Kordak sagte noch zu den Konfirmanden: „Ab jetzt
müsst ihr nicht mehr den Gottesdienst besuchen, um z.B. euere
Stempelheftchen voll zu bekommen, nein - ab jetzt dürft ihr ihn
besuchen! Ein leises Schmunzeln ging durch die Kirche.
Wir sind nun ganz sehr gespannt, wen wir von unseren diesjähri-
gen Konfirmanden bald wieder im Gottesdienst begrüßen dürfen.
Ihre Kirchgemeinde

Sprechtag des Thüringer Bürgerbeauftrag-
ten am 02.05.2019 in Sonneberg
Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Dr. Kurt Herzberg, lädt die
Bürgerinnen und Bürger am 02.05.2019 zu einem Sprechtag in
Sonneberg ein. Die Gespräche finden ab 9:00 Uhr im Landrat-
samt Sonneberg, Bahnhofstraße 66, 96515 Sonneberg (Raum
240 und 217) statt.
Interessierte werden aus organisatorischen Gründen gebeten,
einen persönlichen Gesprächstermin unter der Telefonnummer
0361/57 3113871 zu vereinbaren.
„Im Gespräch mit den Menschen versuche ich, ihre Anliegen zu
klären und sie im Umgang mit Behörden zu unterstützen. Gerade
der Dialog, das Miteinanderreden, das Interesse für die Dinge
der Bürger und der ernste Wille ihnen zu helfen, sehe ich als die
Kernpunkte meiner Arbeit“, so Dr. Kurt Herzberg. Wichtig ist es
ihm auch, so Dr. Herzberg weiter, regelmäßig in den Thüringer
Kommunen vor Ort zu sein, denn nicht jeder Bürger hat die Mög-
lichkeit zu einem Sprechtag nach Erfurt zu kommen.

Dank meiner Nachbarin habe ich mich auch einmal wieder dazu
aufgerafft, diesen Kreuzweg von Anfang an bis zur letzten Sta-
tion mitzulaufen. Eigentlich hatte ich mich ja zur Mithilfe im „Kir-
chenkaffee“ bereit erklärt, aber es kommt ja oftmals anders als
man denkt. So fand ich eine würdevolle Vertretung und bekam
sozusagen kurzfristig noch frei.
In Neuhaus-Schierschnitz wieder angelangt, hatten wir mehr als
19.000 Schritte und über 12 km zurückgelegt. Es war also nicht
nur gut für Geist und Seele, sondern auch positiv für den gesam-
ten Bewegungsapparat.
Ihre Katrin Kessel (GKR)

Kirchliche Nachrichten
Die Eltern der diesjährigen Konfirmanden haben am Sams-
tag, 06.04.2019 einen Frühjahrsputz in der Dreifaltigkeitskirche
durchgeführt. Die Küsterin und der Gemeindekirchenrat freuten
sich über so viele fleißige Helferinnen und Helfer. Leider sind
nicht alle auf dem Foto festgehalten. So fehlt z. B. der Papa von
Alicia, der hatte noch im Gottsmannzimmer zu tun.

Gemeindekirchenratswahl 2019 in der EKM

Ankündigung derWahlen zum Gemeindekirchenrat

Am 06.10.2019 findet die Wahl des Gemeindekirchenrates der
Kirchgemeinde Neuhaus-Schierschnitz in der Dreifaltigkeitskir-
che in Neuhaus-Schierschnitz statt. Es sind 14 Mitglieder für den
Gemeindekirchenrat zu wählen. Alle Gemeindemitglieder wer-
den gebeten, Kandidatenvorschläge für den Gemeindekirchen-
rat bis spätestens 19.05.2019 im Gemeindebüro/Pfarramt der
Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde, Gefeller Str. 1; 96524
Föritztal/OT Neuhaus-Schierschnitz, bzw. bei der Vorsitzenden
des Gemeindekirchenrates, Frau Sigrid v.d. Wehd, Minnastr. 6,
96524 Föritztal/OT Neuhaus-Schierschnitz; Tel.: 036764 / 72236
schriftlich einzureichen. Entsprechende Formulare sind im Pfarr-
haus erhältlich.
Vorgeschlagen werden können alle Gemeindeglieder:

- die seit mindestens sechs Monaten der Kirchgemeinde
angehören,

- die bis zum Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben,
- die zum Abendmahl zugelassen sind,
- die die Wählbarkeit nicht verloren haben
- und am Leben der Kirchgemeinde teilnehmen - bzw. teilneh-

men möchten.
Es besteht die Möglichkeit, per Briefwahl an der Wahl teilzu-
nehmen. Entsprechende Unterlagen erhalten Sie auf Wunsch
per Brief. Bitte melden Sie sich per Telefon unter folgender Nr.:
036764/72236 (Sigrid v.d.Wehd) oder im Pfarrhaus (Pfr. Armin
Kordak): 036764/72311.
Der Gemeindekirchenrat

Neuh.-Schier., d. 19.03.19
Vorsitzende Sigrid v.d.Wehd
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Nach Redaktionsschluss
eingegangen

Die Gemeindeverwaltung Föritztal,
die Außenstelle Judenbach sowie die beiden

Einwohnermeldeämter

bleiben am

Freitag, den 31. Mai 2019
geschlossen.

Föritztal, den 24.04.2019
Andreas Meusel
Bürgermeister

Die Kindertagesstätte “Pfiffikus” in Föritz,
die Kindertagesstätte „Schnatterschnabel“
in Heubisch sowie die Kindertagesstätte
„Haus der kleinen Zwerge“ in Mupperg

bleiben am

Freitag, den 31. Mai 2019
geschlossen.

Föritztal, den 24.04.2019
Andreas Meusel
Bürgermeister
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Unterlagen, etwa Bescheide oder Schreiben der Behörden, die
die Anliegen betreffen, sollten zu den Gesprächsterminen mitge-
bracht werden.
Der Thüringer Bürgerbeauftragte hilft Bürgern in allen Fällen, in
denen sie von einer Handlung der öffentlichen Verwaltung betrof-
fen sind. Jeder hat das Recht, sich mit seinem Anliegen an den
Bürgerbeauftragten zu wenden. Der Bürgerbeauftragte befasst
sich mit den von Bürgern herangetragenen Wünschen, Anliegen
und Vorschlägen und hilft ihnen im Umgang mit Behörden. Er
wirkt auf eine schnelle, unbürokratische und einvernehmliche Er-
ledigung der Bürgeranliegen hin. Sofern der Bürgerbeauftragte
nicht zuständig ist, leitet er das Anliegen an die entsprechende
Stelle weiter. Die Beratung ist kostenlos.
Weitere Informationen sowie Termine für Gespräche im Büro des
Bürgerbeauftragten in Erfurt sind unter www.buergerbeauftrag-
ter-thueringen.de zu finden. Bürgeranliegen können auch schrift-
lich an post@buergerbeauftragter-thueringen.de sowie posta-
lisch an das Postfach 90 04 55, 99096 Erfurt gerichtet werden.

Das Landratsamt Sonneberg,
Amt für Abfallwirtschaft, informiert:
Aufgrund der Straßenbaumaßnahmen in der Welitzscher
Straße im Ortsteil Heinersdorf kann ab sofort keine Sperr-
müllentsorgung auf Abruf durchgeführt werden.
Ab 15.05.2019 bis voraussichtlich zum Ende der Baumaß-
nahmen 31.10.2019 ist die Sperrmüllentsorgung dann im
gesamten OT Heinersdorf nicht mehr möglich.
Während dieser Zeit besteht nur die Möglichkeit der Selbst-
anlieferung auf der Müllumladestation in Sonneberg-Köp-
pelsdorf (s. Abfuhrterminheft, S. 28 oder www.abfallwirt-
schaft-sonneberg.de).
Wir bitten um Beachtung und stehen für weitere Informati-
onen unter der Telefon-Nr. 03675-871323 gerne zur Verfü-
gung.

Ihr Amt für Abfallwirtschaft

Ausschreibung eines gemeinsamen
Ortswegewartes für das Gebiet
der Gemeinde Föritztal
Die Gemeinde Föritztal sucht zum 01.07.2019 einen kompeten-
ten Bürger, der die Aufgaben eines Ortswegewartes für die Ge-
meinde wahrnehmen kann.
Der Wegewart ist ehrenamtlich und untersteht der jeweiligen
Behörde von der er berufen wurde. Er ist Verhandlungspartner
für seinen Verantwortungsbereich, benachbarter Gemeinden,
benachbarten Landkreisen, Forstämtern und Naturschutzbehör-
den und allen Trägern öffentlicher Belange. Ihm obliegt auch die
Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und anderen interes-
sierten Gruppen auf dem Gebiet des Tourismus.
Er ist verantwortlich für die ökologische, personelle, finanzielle und
zeitliche Planung und Betreuung von Wanderwegebereichen.
Detailliertere Aufgaben können in der Gemeindeverwaltung beim
Bürgermeister erfragt werden.

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 31.05.2019 an die Ge-
meindeverwaltung Föritztal, OT Neuhaus-Schierschnitz, Schier-
schnitzer Straße 9 in 96524 Föritztal.

Föritztal, den 24.04.2019
Andreas Meusel
Bürgermeister
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Joachim Rebhan (DJ-WUM-)

Ihr Gebietsverkaufsleiter vor Ort

Ich bin für Sie da...

Wie kann ich Ihnen helfen?

Mobil 0172 7930303
Tel. 036764 80899

look.wum@wittich-langewiesen.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Zeit sparen - Anzeigen online buchen:

WITTICH.DE/FAMILIENANZEIGEN
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036764/80 49 80
Termine nach
Vereinbarung

www.mundschatz.de
info@mundschatz.de

ACHTUNG HAUSBESITZER!
Jetzt sanieren, mit dem Konjunkturpaket doppelt sparen!!!
Mit unseren dicken Jubiläumsrabatten und bis zu 1200 Euro

mit der Steuererklärung vom Finanzamt wiederholen!!!!

Einige Preisbeispiele auf 100 m2

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen
Dachumdeckung mit Betondachsteinen ab 8.600,- Euro
Ultraleichtdach Alu Dachpfanne nur 2 kg pro m2 ab 9.470,- Euro
Dachfläche mit Bitumenschindeln schwarz/rot ab 6.830,- Euro

Wir verschönern Ihr Zuhause
Fassadenanstrich inkl. Grundierung ab 4.180,- Euro
Fassadenputz inkl. Untergründe ab 6.200,- Euro
Fassadendämmung 10 cm stark Klebesystem ab 11.400,- Euro

Dachdeckerbetrieb Mattern, Malermeister Ullrich,
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot ist kostenlos
und unverbindlich

LBut GmbH – Das Handwerkerhaus,
Am Vogelherd 97, 98693 Ilmenau

Tel.: 03677 - 207736

Jubiläumsaktion 2019!
Dach & Fassade

21
Jahre

Wir finanzieren Ihre Baumaßnahme schnell und
günstig ab 3,31% eff. Jahreszins!

Nutzen Sie jetzt die Niedrigzinsphase, um Ihr Bauvorhaben zu
verwirklichen!

z.B. 10.000,00 E für ein neues Dach, einen neuen Anstrich
und Reinigung bei 12-jähriger Laufzeit monatliche Rate 81,66 E!

Farbanzeigen

fallen auf!

Lassen Sie sich von uns beraten:

info@wittich-hoehr.deinfo@wittich-langewiesen.de

www.fly-and-help.de

UrlaUbam See?
Tel. 039932-825201

www.traumurlaub-see.de
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XXVII. CountryFest
in Bücheloh bei Ilmenau

Info: http://country.buecheloh.de

31.05. bis 02.06.2019
in der Feldscheune

Freitag, 31.05.2019:
20:00 Uhr Helt Oncale and Band

Samstag, 01.06.2019:
20:00 Uhr Texas Heat

Rahmenprogramm für Groß und Klein
Zeltmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden

Jetzt online aufgeben und gestalten:

anzeigen.wittich.de

Mit Farbe besser werben.
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• Karpfen
• Schleien
• Forellen

Fischzucht

Eichhorn

Friedrich Eichhorn
Am Fröitzgrund 10
96524 Föritztal
OT Gefell

Tel.: 0160 - 64 23 5 92
Öffnungszeiten:
Freitag 16.oo - 18.oo Uhr
Samstag 9.oo - 12.oo Uhr

Christian Linke
Alte Handelsstraße 78
96515 Föritztal / OT Judenbach

SERVICE RUND UMS HAUS
Michael Döring

Alte Handelsstraße 187
96515 Föritztal

OTJudenbach

Mobil: 0171 - 472 6053
info@doering-baudienstleistungen.de

Fliesen - Platten- undMosaikleger
Innenausbau •Trockenbau • Estricharbeiten
Erd- u. Pflasterbau • Garten-u. Landschaftsbau

www.doering-baudienstleistungen.de

Tel. 0 36 75 - 74 47 13

Jürge� Weishei�
Meisterbetrieb der Innun�

Dorfstraße 30
96515 Föritztal/OT Jagdshof

Info@weisheit-bautischlerei.de
www.weisheit-bautischlerei.de

• Holztreppen • Innenausbau • Vordächer
• Haus- und Zimmertüren
• Holz- und Kunststoff-Fenster
• Rolläden • Insektenschutz
• Schneller Reparaturdienst aller Schreinerarbeiten

Dachdecker- Klempner u. Zimmererarbeiten • Dachreparaturen aller Art

• Fassadenverschieferung- u. Verkleidung • Blitzschutz • Lüftungsbau

• PREFA Langzeitdach • Terassensanierung • Kaminverkleidung- u. Sanierung

• Vordächer • Innenausbau • Wohnraumfenster • Gerüstbau und Verleih

Mühldammstraße 2
96524 Föritztal / OT Neuhaus-Schierschnitz
Tel. 036764 • 70 080

Wo wir s
ind,

ist Oben
!!

0162 • 43 22 339

Wo wir sind

ist Oben !
ist Oben !

Zo
rn

meisterbetrieb

Dachdeckerei
Zimmerei Zorn

&

Wo

HOCH DIE
DACHDECKERKUNST

Mühldammstraße 2
96524 Föritztal / OT Neuhaus-Schierschnitz
Tel.: 036764 / 70 080 Mobil: 0162 / 43 22 339

Inh. Ronny Stammberger

Oberlinder Straße 27
96524 Föritz / OT Rottmar

Tel.: 03 67 64 - 8 01 95
Fax: 03 67 64 - 80 97 87

Mai: autoservice-stammberger@gmx.de

AUTOSERVICE STAMMBERGER

Reparatur aller Automarken!
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LKWmit Ladekran (Kranarbeiten/Schalengreifer/Holzzange)
Schüttguttransporte • Brennholztransporte • Baggerarbeiten
Abbrucharbeiten • Garten-u. Landschaftsbau

• Grüngutannahmestelle Judenbach
Komposterde (gesiebt/ungesiebt) • Winterdienst

LKWmit Ladekran (Kranarbeiten/Schalengreifer/Holzzange)
Schüttguttransporte • Brennholztransporte • Baggerarbeiten
Abbrucharbeiten • Garten-u. Landschaftsbau

• Grüngutannahmestelle Judenbach
Komposterde (gesiebt/ungesiebt) • Winterdienst

••••
Bernd Bätz · Alte Handelsstr. 179 A · 96515 Judenbach

Tel. 0151 / 25 37 12 41 · Fax 0 36 75 / 46 92 34
E-Mail: bernd-baetz@gmx.de

www.facebook.com/BB-Service-Dienstleistungen-Transport

•

BBBBBB Service DienstleistungenService DienstleistungenSerServiceServicevicevicevice DienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenService DienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenService DienstleistungenService DienstleistungenService DienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenService DienstleistungenService DienstleistungenService DienstleistungenDienstleistungen
TransportTransportTransporTransporansporansporansporansporansporansportBB Service Dienstleistungen
Transport

Baumfällungen

96524 Föritztal
OT/ Neuhaus-Schierschnitz

Bahnhofstraße 24

ambulanter Pflegedienst
in Nordbayern + Südthüringen

96355 Tettau • Tel.: 09269 / 98 69 180 • Fax. 09269 / 98 69 182
pflegeohnegrenzen@gmail.com • www.pflegedienst-tettau.de

Wir sind für Sie unterwegs in:
Gemeinde Tettau, Kleintettau, Alexanderhütte, Sattelgrund, Langenau, Schauberg
Gemeinde Föritztal, Föritz, Heinersdorf, Jagdshof, Judenbach, Mönchsberg, Neuenbau
Gemeinde Steinbach amWald, Windheim, Buchbach, Kehlbach
Sonneberg Oberland, Spechtsbrunn, Hasenthal, Vorwerk, Haselbach, Schneidemühle

NEU ab sofort auch in: Stadt Sonneberg !!
Oder inZukunft auch bei Ihnen ! Fragen Sie uns !!

WITTICH.DE/FAMILIENANZEIGEN


